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Allgemeine Bestimmungen für Besondere Bestimmungen für den
Prüfungsordnungen der Bachelor- Bachelor-Studiengang
Studiengänge der Hochschule Maschinenbau des Fachbereichs
RheinMain vom 24.01.2017 Ingenieurwissenschaften der
(AM Nr. 474) Hochschule RheinMain

Vorbemerkung Vorbemerkung

Aufgrund von § 36 (2) Satz 1 Nr. 2 des Aufgrund des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hes-
Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) sischen Hochschulgesetzes (HHG) in der
vom 14.12.2009 (GVBl. I S. 666), geän- Fassung vom 14.12.2009 (GVBl. I S. 666),
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
30.11.2015 (GVBl. I S. 510), erlässt setzes vom 18.12.2017 (GVBl. S. 482),
der Senat der Hochschule RheinMain hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
– University of Applied Sciences nach Ingenieurwissenschaften der Hochschu-
Anhörung des Organs der Studierenden- le RheinMain am 11.06.2019 die o.a. Prü-
schaft auf Grund des Beschlusses vom fungsordnung erlassen.
10.01.2017 die folgenden Allgemeinen Sie entspricht den Allgemeinen Be-
Bestimmungen für Prüfungsordnungen stimmungen für Prüfungsordnungen
der Bachelor-Studiengänge (ABPO-Ba- der Bachelor-Studiengänge (ABPO-
chelor), die vomPräsidiumam24.01.2017 Bachelor) der Hochschule RheinMain
gemäß § 37 (5) HHG genehmigt wurden. vom 24.01.2017, veröffentlicht in den
Sie enthalten die für die Prüfungsordnun- Amtlichen Mitteilungen Nr. 474 und
gen aller Fachbereiche und Studiengänge wurde in der 168. Sitzung des Senats der
der Hochschule RheinMain – University of Hochschule RheinMain am 16.07.2019
Applied Sciences verbindlichen Regelun- beschlossen und vom Präsidium am
gen. Sie sind Bestandteil der jeweiligen 17.07.2019 gemäß § 37 Abs. 5 HHG
Prüfungsordnungen und werden ergänzt genehmigt.
durch die von den Fachbereichen zu
treffenden studiengangsspezifischen
Regelungen, die in den Besonderen Be-
stimmungen festzulegen sind.

Die Allgemeinen Bestimmungen für
Prüfungsordnungen entsprechen den
Vorgaben der Ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen
vom10.10.2003 i.d.F vom04.02.2010 und
den Landesspezifischen Strukturvorga-
ben des Landes Hessen als Handreichung

i



zu den »Ländergemeinsamen Struk-
turvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Masterstudiengängen«
vom 26.05.2010.

Soweit zwischen den Allgemeinen und
den Besonderen Bestimmungen für
Prüfungsordnungen Abweichungen
bestehen, sind die Allgemeinen Be-
stimmungen für Prüfungsordnungen
grundsätzlich vorrangig zu beachten, es
sei denn, die Allgemeinen Bestimmungen
widersprechen den ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen. In diesem Fall sind die Besonderen
Bestimmungen vorrangig zu beachten,
soweit sie den ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen
entsprechen.
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1 Zugangsvoraussetzungen
Die Zugangsvoraussetzungen werden für Die Zulassungsvoraussetzungen sind in
jeden Studiengang durch eine gesonderte der Satzung über die Zulassung zum Ba-
Satzung geregelt. chelor-Studiengang Maschinenbau in der

jeweils gültigen Fassung geregelt.
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2 Allgemeines

2.1 Credit-Points, Dauer und Gliederung des Studiums,
Module

2.1.1 Credit-Points

(1) Credit-Points sind ein quantitatives (1) Ein Credit-Point steht für eine mitt-
Maß für die Gesamtbelastung der oder lere studentische Arbeitsbelastung
des Studierenden. Sie beziehen sich auf (Workload) von 30 Stunden.
die Teilnahme an Veranstaltungen (Prä-
senzstudium), die Vor- undNachbereitung
des Lehrstoffes, die Prüfungsvorbereitun-
gen einschließlich Abschluss- und studi-
enbegleitenden Arbeiten, den Prüfungs-
aufwand sowie die Praktika.

(2) Jedem Modul werden in den Beson-
deren Bestimmungen der Studiengänge
Credit-Points zugeordnet. Zum Zweck der
Notenermittlung müssen jeder Prüfungs-
leistung und jeder Studienleistung die
entsprechenden Credit-Points oder Anga-
ben zur Gewichtung zugeordnet werden.
Basis ist das European Credit Transfer
System.

(3) Ein Modul soll mindestens einen Um-
fang von 5 Credit-Points aufweisen.

(4) Die Bachelor-Arbeit darf nichtweniger
als 6 und nicht mehr als 12 Credit-Points
umfassen. Ist einKolloquiumvorgesehen,
so muss dessen Umfang in Credit-Points
kleiner sein als derjenige der Bachelor-Ar-
beit.
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2.1.2 Regelstudienzeit

(1) Die Regelstudienzeit richtet sich nach
den für den Studiengang vergebenen
Credit-Points. Ein Vollzeitstudiengang
sieht pro Studienjahr (zwei Semester) 60
Credit-Points vor.

(2) Studiengänge, die weniger als 60
Credit-Points pro Jahr vorsehen, sind Teil-
zeitstudiengänge. Als Teilzeitstudiengän-
ge können insbesondere duale, berufs-
begleitende, praxisintegrierte und ausbil-
dungsintegrierte Studiengänge eingerich-
tet werden. Die Regelstudienzeit muss in
diesem Fall entsprechend der vorgesehe-
nen Credit-Points angepasst werden.

(3) In den Besonderen Bestimmungen (3) Die Regelstudienzeit des Studien-
müssen die pro Studienjahr vergebenen gangs beträgt sieben Semester mit insge-
Credit-Points, die Regelstudienzeit sowie samt 210 Credit-Points. Pro Studienjahr
die Art des Studiengangs (Vollzeit, Teil- werden 60 Credit-Points vergeben. Der
zeit, bzw. Art des Teilzeitstudiums) fest- Studiengang ist ein Vollzeitstudiengang.
gelegt werden.

2.1.3 Verpflichtendes Auslandsstudium
Die Fachbereiche haben die Möglichkeit,
verpflichtende Auslandszeiten in das Stu-
dienprogramm einzubeziehen. Soll dies
vorgesehen werden, so sind hierzu in den
Besonderen Bestimmungen nähere Rege-
lungen zu treffen.

2.1.4 Modul

(1) Die Studiengänge sind modular aufge-
baut. In Modulen werden thematisch und
zeitlich abgerundete, in sich geschlossene
und mit Credit-Points belegte Studienein-
heiten zusammengefasst. Sie können sich
aus verschiedenen Lehr- und Lernformen
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zusammensetzen. Ein Modul kann Inhal-
te eines einzelnen Semesters oder eines
Studienjahres umfassen. Module sind ab-
geschlossen, wenn alle damit verbunde-
nen Leistungsnachweise erfolgreich er-
bracht wurden. Leistungsnachweise sind
Prüfungs- und Studienleistungen.

(2) Für jedes Modul wird durch den Fach-
bereich eine detaillierte Modulbeschrei-
bung mit den konkreten Lerninhalten und
Lernzielen erstellt und in einem Modul-
handbuch zusammengefasst. Dieses wird
im Fachbereich geführt, fachbereichsöf-
fentlich vorgehalten und kann von den
Studierenden eingesehen werden. Dabei
orientiert sich die Modulbeschreibung an
den jeweils gültigen Anforderungen für
die Akkreditierung.

(3) Ein Pflichtmodul ist ein Modul, das im
Rahmen des Studiums zwingend zu er-
bringen ist. Wahlpflichtmodule sind Mo-
dule, die in festgelegtem Umfang aus
einem Angebotskatalog gewählt werden
müssen. Der Katalog der angebotenen
Wahlpflichtmodule kann laufend aktua-
lisiert werden und muss jeweils zu Se-
mesterbeginn fachbereichsöffentlich be-
kannt gegeben werden. Er kann auch aus
dem Gesamtangebot der Hochschule er-
stellt werden. Wahlmodule sind freiwil-
lige Zusatzleistungen, die nicht zu den
für den Abschluss erforderlichen Credit-
Points hinzuzählen.

(4) Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
sind Lehrveranstaltungen, die in einem
Pflichtmodul in festgelegtem Umfang
aus einem Angebotskatalog gewählt
werden müssen. Die in diesem Katalog
aufgenommenen Angebote können auch
aus dem Gesamtangebot der Hochschule
kommen. Der Katalog der angebotenen
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Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen kann
laufend aktualisiert und jeweils zu Se-
mesterbeginn fachbereichsöffentlich
bekannt gegeben werden.

2.1.5 Berufspraktische Tätigkeit und Praxisphasen

(1) Zur Sicherung eines anwendungsori- (1) Im siebten Semester ist eine Berufs-
entierten Studiums kann im Bachelor- praktische Tätigkeit vorgesehen. Einzel-
Studienprogramm ein Modul Berufsprak- heiten sind der Anlage Regelungen zur
tische Tätigkeit vorgesehen werden, das Berufspraktischen Tätigkeit (BPT) zu ent-
auch im Ausland absolviert werden kann. nehmen.
DasModul Berufspraktische Tätigkeit um-
fasst ein in einer Praxisstelle abzuleis-
tendes Praktikum sowie, falls vorgese-
hen, Begleitveranstaltungen und die Er-
stellung und Präsentation eines Berich-
tes. Näheres dazu regelt in den Beson-
deren Bestimmungen die Anlage Berufs-
praktische Tätigkeit. In der Anlage wer-
den insbesondere Regelungen zur Dauer,
zu den vergebenenCredit-Points, den Teil-
nahme- bzw. Anmeldevoraussetzungen,
den Anforderungen an den Praktikums-
vertrag, zu dem Inhalt, zu den Vorausset-
zungen für den erfolgreichen Abschluss
des Moduls sowie zur Haftung und Ver-
sicherung im Rahmen der Berufsprakti-
schen Tätigkeit getroffen. Die Studieren-
den haben sich in eigener Verantwortung
um eine entsprechende Stelle in der Pra-
xis zu kümmern; eine Verpflichtung der
Hochschule zur Beschaffung einer Stelle
besteht nicht.

(2) In dualen, berufsintegrierten, berufs-
begleitenden, praxisintegrierten und aus-
bildungsintegrierten Studiengängen kön-
nen regelmäßige Praxisphasen oder ein-
zelne Wochentage in der Praxisstelle vor-
gesehenwerden, diemit Credit-Points be-
legt sind. Näheres kann bei Bedarf in einer
entsprechenden Anlage geregelt werden.
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Die Modulbeschreibungen müssen erken-
nen lassen,welcheKompetenzenmitwel-
chem Arbeitsaufwand in den Praxisteilen
erworben werden.

(3) In dualen, berufsintegrierten, berufs-
begleitenden, praxisintegrierten und aus-
bildungsintegrierten Studiengängen kann
die betreute berufspraktische Tätigkeit
durch andere, gleichwertige berufsprakti-
sche Tätigkeiten oder durch gleichwerti-
ge Praxisprojekte ganz oder teilweise er-
setzt werden. Dies ist in Ausnahmefäl-
len, insbesonderewenn nicht ausreichend
Praxisstellen zur Verfügung stehen, auch
in den anderen Studiengängen möglich.

(4) Qualifizierte berufliche Tätigkeiten
können angerechnet werden.

(5) Die Entscheidungen nach den Absät-
zen 3 und 4 trifft der Prüfungsausschuss
aufgrund eigener Sachkunde. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern ei-
ne Gesamtbetrachtung und Gesamtbe-
wertung vorzunehmen.

(6) Das Land Hessen bzw. die Hochschu-
le RheinMain haftet nicht für entstande-
ne Schäden bei berufspraktischen Tätig-
keiten.

2.1.6 Studienziel

(1) Das Bachelorstudium führt zu ei-
nem berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss, der zur Übernahme wissen-
schaftlicher oder künstlerischer berufli-
cher Tätigkeiten unter Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den bzw. deren kritischer Einordnung so-
wie zu verantwortlichem Handeln befä-
higt. Hierfür verfügen die Studierenden
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nach ihrem Abschluss über
• breites und integriertes disziplinbe-
zogenes Fachwissen und Verständ-
nis derwissenschaftlichenGrundla-
gen auf dem neuesten Erkenntnis-
stand
• ein kritisches Verständnis der wich-
tigsten Theorien, Prinzipien und Me-
thoden des Faches sowie über die
Fähigkeit,
• das Fachwissen auf disziplinbezo-
gene Problemlösungen anzuwen-
den sowie hierfür relevante Infor-
mationen zu sammeln, zu bewerten
und zu interpretieren
• fachbezogene Positionen und Pro-
blemlösungen gegenüber Fachleu-
ten und in interdisziplinären Teams
argumentativ vertreten zu können
• ihr berufliches Handeln theoretisch
und methodisch zu begründen und
kritisch in Bezug auf gesellschaftli-
che Erwartungen und Folgen zu re-
flektieren
• in einem Team Verantwortung zu
übernehmen.

(2) Der Bachelorabschluss dient des Wei-
teren der Qualifizierung für ein Master-
studium.

(3) Nähere Angaben zumStudienziel wer- (3) Die Absolventinnen und Absolventen
den in den Besonderen Bestimmungen verfügen über breites und integriertes
festgelegt. Fachwissen, einschließlich der wis-

senschaftlichen Grundlagen auf dem
neuesten Erkenntnisstand, der prakti-
schen Anwendung und der Korrelation
der unterschiedlichen Funktionen, sowie
ein kritisches Verständnis der wichtigs-
ten Theorien, Prinzipien und Methoden.
Durch ihr allgemeines Verständnis des
Maschinenbaus sind sie in der Lage, sich
in die unterschiedlichsten Fragestellun-
gen und Themen rasch einzuarbeiten
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und Lösungsstrategien für komplexe
Aufgabenstellungen zu entwickeln und
diese kritisch gegeneinander abzuwägen.

Absolventinnen und Absolventen sind in
der Lage, ihr Fachwissen auf die Praxis
in verschiedenen Bereichen des Ma-
schinenbaus und ihrer Studienrichtung
anzuwenden und hierfür relevante Infor-
mationen zu sammeln, zu bewerten und
zu interpretieren, um wissenschaftlich
fundierte Urteile abzuleiten. Sie sind in
der Lage, Problemstellungen zu model-
lieren, mathematisch zu beschreiben
und auszuwerten, um theoretisch be-
lastbare Entscheidungen zu treffen. Sie
sind befähigt, weitgehend eigenständig
forschungs- oder anwendungsorientierte
Projekte im Bereich des Maschinenbaus
durchzuführen und die Forschungsergeb-
nisse darzulegen.

In interdisziplinären Teams können die
Absolventinnen und Absolventen komple-
xe fachbezogene Probleme und Lösungen
gegenüber Fachleuten und Fachfremden
darlegen und mit ihnen weiterentwi-
ckeln. Sie sind befähigt, unterschiedliche
Aufgaben innerhalb eines Teams zu
übernehmen und dabei unterschiedliche
Sichtweisen und Interessen anderer
Beteiligter zu berücksichtigen und somit
wesentlich zum Gesamterfolg des Teams
beizutragen. Sie können ihre eigenen
Fähigkeiten auf dem Gebiet des Maschi-
nenbaus einschätzen und Gestaltungs-
und Entscheidungsfreiheiten autonom
reflektieren und situationsadäquat und
verantwortungsethisch entscheiden.

Für die Studienrichtung Fahrzeugtechnik
erwerben sie zusätzlich Fachwissen
und Kompetenzen zu folgenden The-
menfeldern: Wesentliche Komponenten
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der Fahrzeugtechnik, Auslegung von
Fahrwerken und Antrieben, aktueller
Fahrzeugentwicklungsprozess in der
Automobilindustrie.

Für die Studienrichtung Virtuelle Produkt-
und Prozessentwicklung erwerben sie zu-
sätzlich Fachwissen und Kompetenzen zu
folgenden Themenfeldern: Methodische
Produktentwicklung, virtuelle Validierung
von Produktdesign und Funktionalität,
sicherer Umgang mit Programmiersyste-
men der NC-Bearbeitung und Robotik.

In der Studienrichtung Allgemeiner
Maschinenbau vertiefen die Studieren-
den je nach Neigung und Interesse
ihr Fachwissen und ihre Kompeten-
zen in den Bereichen Energietechnik,
Fahrzeugtechnik, Luftfahrttechnik, Pro-
duktentwicklung, Simulation und/oder
Produktion.

2.1.7 Studienschwerpunkte und Studienrichtungen

(1) Studiengänge können im Studienver- (1) ImBachelor-StudiengangMaschinen-
lauf Möglichkeiten zur Spezialisierung bau können die Studierenden eine der fol-
einzelner fachlicher Bereiche vorsehen. genden Studienrichtungen wählen:
Diese kann als Studienschwerpunkt • Fahrzeugtechnik
oder als Studienrichtung ausgewiesen • Virtuelle Produkt- und Prozessent-
werden, je nachdem wie umfangreich die wicklung
Spezialisierung erfolgen soll. • Allgemeiner Maschinenbau

Näheres ist in den Besonderen Bestim-
mungen zu regeln.

(2) Ein Studienschwerpunkt ist eine durch
die Studierenden wählbare Ausrichtung
innerhalb des Studiums, die im weiteren
Studienverlauf einemoderate Spezialisie-
rung bzw. thematische Vertiefung ermög-
licht, ohne dass sich wesentliche Unter-
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schiede im Studienprofil ergeben.

(3) Eine Studienrichtung ist eine be- (3) Die Wahl der Studienrichtung soll
sondere Ausrichtung des Studiums, die zu Beginn des vierten Semesters erfol-
innerhalb eines Studiengangs nach einem gen. DieWahl der Studienrichtungberech-
gemeinsamen ersten Studienabschnitt tigt die Studierenden zur Anmeldung zu
durch die Studierenden gewählt wird. Sie den Prüfungen der studienrichtungsspe-
ermöglicht im weiteren Studienverlauf zifischen Module. Die Wahl erfolgt durch
ein besonderes Studienprofil und eine Anmeldung im elektronischen Anmelde-
spezialisierte Ausrichtung des Abschlus- system.
ses. Ein Wechsel der Studienrichtung ist ein-

malig vor Anmeldung zur Berufsprakti-
Die studienrichtungsspezifischen Mo- schen Tätigkeit möglich. Der Wechsel ist
dule müssen, einschließlich des Thesis- schriftlich beim Prüfungsausschuss Ma-
Moduls, einen Gesamtumfang von min- schinenbau anzuzeigen.
destens 90 Credit-Points haben. Die Voraussetzung für die Wahl der Studien-
Studienrichtung wird in den Abschluss- richtung ist der Nachweis von 60 Credit-
dokumenten an hervorgehobener Stelle Points aus den ersten drei Semestern.
benannt.

In den Besonderen Bestimmungen ist
festzulegen, ob die Wahl einer Studien-
richtung für die Studierenden optional
oder verpflichtend ist, wann die Wahl er-
folgen soll und ob es Möglichkeiten zum
Wechsel einer einmal gewählten Studien-
richtung gibt.

2.2 Bachelor-Prüfung und akademischer Grad

2.2.1 Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus al-
len für den Studiengang erforderlichen
Modulen einschließlich des Moduls Ba-
chelor-Thesis. Alle Module müssen be-
standen werden.

(2) Die Bachelor-Prüfung dient der Fest-
stellung, ob die oder der Studierende in
der Lage ist, ihr oder sein Wissen auf ih-
re oder seine Tätigkeit oder ihren oder sei-
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nen Beruf anzuwenden und Problemlö-
sungen und Argumente in ihrem oder sei-
nem Fachgebiet zu erarbeiten und weiter
zu entwickeln. Darüber hinaus soll sie zei-
gen, ob die oder der Studierende in der La-
ge ist,
• relevante Informationen, insbeson-
dere in ihrem oder seinem Studi-
engebiet zu sammeln, zu bewerten
und zu interpretieren,
• daraus wissenschaftlich fundierte
Urteile abzuleiten, gesellschaftli-
che, wissenschaftliche und ethi-
sche Erkenntnisse zu berücksich-
tigen und selbstständig weiterfüh-
rende Lernprozesse zu gestalten.

2.2.2 Bachelor-Grad
Auf Grund der bestandenen Bachelor- Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prü-
Prüfung verleiht die Hochschule den Ba- fung verleiht die Hochschule den akade-
chelor-Grad entsprechend der Akkredi- mischen Grad »Bachelor of Engineering«.
tierung des Studiengangs und ggf. ent-
sprechend der Systemakkreditierung der
Hochschule.

2.3 Anrechnung von Leistungsnachweisen

(1) Für die Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen, Studienabschlüssen
und außerhochschulisch erworbenen
Kompetenzen gelten die Vorschriften der
Satzung der Hochschule RheinMain zur
Anerkennung von Studienabschlüssen,
Studien- und Prüfungsleistungen und
außerhochschulisch erworbenen Kompe-
tenzen – Anerkennungssatzung – in der
jeweils gültigen Fassung.

(2) Bei einem Studiengangswechsel wer-
den Fehlversuche nicht mit in den neuen
Studiengang übernommen. Dies gilt nicht
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in Fällen, in denen eine Studierende oder
ein Studierender sich im selben Studien-
gang an der Hochschule RheinMain ex-
matrikuliert und sich zu einem späteren
Zeitpunkt wieder immatrikuliert. Bei ei-
nem Wechsel der Prüfungsordnung des
Studiengangs entscheidet der Prüfungs-
ausschuss über die Übernahme der Fehl-
versuche.

2.4 Internationalisierung
Die Hochschule RheinMain hat einen Im Zuge der Internationalisierungsmaß-
für alle Studiengänge verbindlichen nahmen der Hochschule RheinMain ist
Katalog an Internationalisierungsmaß- im vierten Semester die für alle Stu-
nahmen festgelegt. In den Besonderen dierenden verpflichtende Lehrveranstal-
Bestimmungen ist die für den Studi- tung Technisches Englisch im Umfang
engang ausgewählte Maßnahme zur von 4 Credit-Points und 4 SWS vorge-
Internationalisierung zu nennen und zu sehen. Mit Bestehen der abschließenden
regeln. Prüfung weisen die Studierenden in Fa-

chenglisch Sprachkenntnisse auf B2-Ni-
veau nach. Die Lehrveranstaltung ist für
ein Einstiegsniveau von B1 konzipiert, das
durch einen Einstufungstest festgestellt
wird. Falls das Mindest-Einstiegsniveau
nicht nachgewiesen werden kann, müs-
sen die fehlenden Sprachkenntnisse über
dieNutzung zentraler Angebote derHoch-
schule oder im Selbststudium nachgeholt
werden.
Zudem ist das fünfte, sechste und siebte
Semester als Mobilitätsfenster definiert.
Dazu ist einWahlplfichtmodul Internatio-
nal Competence vorgesehen (siehe Anla-
ge Curriculum), durch das der Auslands-
aufenthalt ohne Zeitverlust in den Studi-
enverlauf integriertwerden kann. DasMo-
bilitätsfenster stellt für die Studierenden
eine Möglichkeit – aber keine Verpflich-
tung – zum Auslandsstudium dar. Die An-
erkennung von Leistungen aus dem Aus-
land ist in der Anerkennungssatzung ge-
regelt. Darüber hinaus sollen die Studie-
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renden ein Learning Agreement mit dem
Prüfungsausschuss bzw. dem oder der
Auslandsbeauftragen vereinbaren.

13



3 Prüfungswesen

3.1 Prüfungsausschüsse

3.1.1 Zuständigkeit
Für die Organisation und Durchführung
der Prüfungen in den einzelnen Studien-
gängen sind die Prüfungsausschüsse der
Fachbereiche zuständig. Die Verantwort-
lichkeit des Dekanats für die Studien-
und Prüfungsorganisation (§ 45 (1) HHG)
bleibt unberührt.

3.1.2 Aufgaben

(1) Den Prüfungsausschüssen obliegen
insbesondere folgende Aufgaben:
1. Bestellung der Prüferinnen oder
Prüfer und Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer für die mündlichen Prüfun-
gen (Prüfungskommission). Bei al-
len anderen Prüfungsformen ist au-
tomatisch als Prüferin bzw. Prü-
fer bestellt, welcher zuletzt die
zugehörige Lehrveranstaltung ge-
halten hat. In begründeten Aus-
nahmefällen kann der Prüfungsaus-
schuss hiervon abweichend eine an-
dere Prüferin oder einen anderen
Prüfer bestellen.

2. Bestellung der Zweitprüferinnen
oder Zweitprüfer

3. Festlegung und Bekanntgabe der
Meldefristen für die Leistungsnach-
weise

4. Bestimmung der Termine der Prü-
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fungs- und Studienleistungen so-
wie deren Bekanntgabe durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses; für Prü-
fungs- und Studienleistungen, de-
ren zugehörige Lehrveranstaltun-
gen jedes Semester angebotenwer-
den, sind Prüfungstermine semes-
terweise anzubieten; für Prüfungs-
und Studienleistungen, deren Lehr-
veranstaltungen nicht jedes Semes-
ter angeboten werden, sollen jedes
Semester Prüfungstermine angebo-
ten werden, wobei über begrün-
dete Ausnahmen der Prüfungsaus-
schuss entscheidet.

5. Bekanntgabe der Prüfungsformen
gemäß Ziffer 4.1 (7)

6. Entscheidung über Prüfungszulas-
sungen

7. Festlegung der Fristen für die Be-
wertung der Prüfungs- undStudien-
leistungen durch die Prüfenden

8. Überwachung der Einhaltung der
Prüfungsordnungen

9. Anrechnung von außerhalb des Stu-
diengangs erbrachten Leistungen

10. Entscheidungen über die Ablehnung
von Prüferinnen und Prüfern wegen
Besorgnis der Befangenheit

11. Gewährung von besonderen Prü-
fungsbedingungen bei Studierenden
mit Behinderung oder schwerer
Krankheit

(2) Der Prüfungsausschuss hat ableh-
nende Bescheide schriftlich zu begründen
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Der oder dem Studierenden ist
vorher Gelegenheit zum rechtlichen Ge-
hör zu geben.
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3.1.3 Organisationsvorschriften
Organisationsvorschriften des Prüfungs-
ausschusses finden sich in einer separa-
ten Satzung der Hochschule RheinMain
zur Organisation des Prüfungswesens,
welche in den Amtlichen Mitteilungen der
Hochschule veröffentlicht wird.

3.2 Prüfungskommissionen

(1) Für die Durchführung der mündlichen
Prüfungen bildet der Prüfungsausschuss
Prüfungskommissionen.

(2) Die Prüfungskommissionen bestehen
bei Prüfungen in mehreren Fächern aus
der entsprechenden Zahl von Prüferinnen
und Prüfern (Kollegialprüfung), ansons-
ten aus einer Prüferin oder einem Prüfer
und mindestens einer sachkundigen Bei-
sitzerin oder einem sachkundigen Beisit-
zer.

(3) Der Beisitzerin oder dem Beisitzer
steht weder ein Bewertungs- noch ein
Fragerecht zu. Sie oder er hat nur ein
auf den Ablauf der Prüfung bezogenes
Beobachtungsrecht. Durch ihre oder sei-
ne Anwesenheit soll die Ordnungsmä-
ßigkeit des Prüfungsverfahrens sicherge-
stellt werden. Ihr oder ihm kann die Pro-
tokollierung der Prüfung übertragen wer-
den.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses gibt die Zusammen-
setzung der Prüfungskommissionen
spätestens eine Woche vor Beginn der
Prüfungen mindestens studiengangsöf-
fentlich durch schriftlichen Aushang am
schwarzen Brett des jeweiligen Studi-
engangs oder elektronischen Aushang
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auf der Internetseite des betreffen-
den Fachbereichs oder über das Portal
der Hochschule RheinMain unter dem
jeweiligen Studiengang bekannt. Die
Zusammensetzung der Prüfungskom-
mission kann in begründeten Fällen
auch mit einer kürzeren Frist bekannt
gegeben werden. Beisitzerin oder Bei-
sitzer können grundsätzlich zu einem
späteren Zeitpunkt benannt werden.
Die Datenschutzbestimmungen sind
einzuhalten.

3.3 Bekanntgabe der Prüfungstermine
Prüfungstermine sind spätestens zwei
Wochen vor Beginn der Prüfungen min-
destens studiengangsöffentlich durch
schriftlichen Aushang am schwarzen
Brett des jeweiligen Studiengangs oder
elektronischen Aushang auf der Inter-
netseite des betreffenden Fachbereichs
oder über das Portal der Hochschule
RheinMain unter dem jeweiligen Studien-
gang bekannt zu geben. Die Studierenden
haben sich rechtzeitig über die konkrete
Internetadresse zu informieren. Die
genaue Prüfungszeit des jeweiligen Prü-
fungstermins darf in begründeten Fällen
mit einer kürzeren Frist, mindestens
jedoch zwei Tage vor Prüfungsbeginn,
bekanntgegeben werden.

3.4 Prüfungsberechtigung
Es gelten die entsprechenden Regelungen
des Hessischen Hochschulgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung.
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4 Modulprüfungen, Prüfungsleistungen,
Studienleistungen und ihre Bewertung

4.1 Prüfungsleistungen und Studienleistungen

(1) Modulprüfungen können in Form von
Prüfungsleistungen und Studienleistun-
gen erbracht werden.

Prüfungsleistungen sind in der Regel
ergebnisorientierte Prüfungsformate, die
zum Abschluss einer Lerneinheit, (d.h.
in der Regel eines Moduls), stattfinden.
Für das erfolgreiche Ablegen einer Prü-
fungsleistung stehen den Studierenden
maximal drei Versuche zu.

Studienleistungen sind in der Regel
prozessorientierte Prüfungsformate, die
semesterbegleitend stattfinden und den
Lernfortschritt prüfen, dokumentieren
und rückmelden. Studienleistungen sind
häufig unbenotet und die Versuchszahl
ist nicht begrenzt.

(2) Ein Modul schließt in der Regel mit
einer Modulprüfung ab, die üblicherweise
als Prüfungsleistung definiert ist. Inner-
halb der Modulprüfung kann zusätzlich
eine Studienleistung hinzukommen.

In begründeten Ausnahmefällen können
innerhalb eines Moduls auch mehr als
zwei Prüfungs- bzw. Studienleistungen
nebeneinander vorgesehen werden. In
beiden Fällen handelt es sich um eine
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zusammengesetzte Modulprüfung auf
Lehrveranstaltungsebene. Prüfungsleis-
tungen können auch aus verschiedenen
Teilprüfungsleistungen bestehen, die
jedoch miteinander verrechnet werden
müssen (Kombinierte Modulprüfung (auf
Modulebene)).

Eine Aufteilung in separat zu bestehende
Teilprüfungsleistungen ist ausgeschlos-
sen.

Werden zusammengesetzte Modulprü-
fungen, (auf Lehrveranstaltungsebene)
oder kombinierte Modulprüfung (auf
Modulebene) vorgesehen, ist dies im
Curriculum anzugeben.

Studierende, die bei kombinierten Mo-
dulprüfungen (auf Modulebene) zu einer
Teilprüfungsleistung entschuldigt nicht
antreten, haben, sofern nach einver-
nehmlicher Regelung zwischen den
Studierenden und Prüfenden kein kurz-
fristiger Ersatztermin möglich ist, die
Wahl, ob sie insgesamt ohne Fehlversuch
von der gesamten Prüfungsleistung zu-
rücktreten wollen oder ob die versäumte
Prüfung bzw. Teilprüfungsleistung mit
der Note 5,0 oder null Punkten in die
Berechnung eingeht. Die Wahl ist vor
Antritt der nächsten Teilprüfungsleistung
spätestens aber nach sieben Tagen nach
der versäumten Teilprüfungsleistung
schriftlich gegenüber dem Prüfungsaus-
schuss anzuzeigen. Die getroffene Wahl
ist verbindlich. Im Falle eines Rücktritts
müssen alle Teilprüfungsleistungen im
nächsten Termin erneut abgelegt werden.

Wird dieWahl nicht fristgerecht ausgeübt,
gilt die gesamte Prüfung als nicht ange-
treten ohne Fehlversuch.
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(3) Das Erbringen einer Prüfungsleis- (3) Es kann vorgesehen werden, dass
tung ist in der Regel im Anschluss an Leistungen semesterbegleitend erbracht
die betreffende Lehrveranstaltung zu werden. Die näheren Rahmenbedingun-
ermöglichen. In didaktisch sinnvollen gen werden durch den Prüfungsaus-
Fällen können Prüfungsleistungen auch schuss fachbereichsöffentlich durch
semesterbegleitend erbracht werden. Aushang am schwarzen Brett des Studi-

engangs oder auf der Internetseite des
Bei semesterbegleitenden Studien- Fachbereichs Ingenieurwissenschaften
leistungen ist in den Besonderen Be- unter dem Studiengang Maschinenbau
stimmungen zu regeln, unter welchen oder über das Portal der Hochschule
Rahmenbedingungen die Leistungen bekannt gegeben.
im Laufe des Semesters erbracht wer-
den sollen, insbesondere welche die
Voraussetzungen für das Bestehen der
Studienleistungen sind und wie ggf. die
Note berechnet wird.

(4) Innerhalb eines Moduls können Vor- (4) Soweit innerhalb eines Moduls Vor-
aussetzungen für den Erwerb einzelner aussetzungen für den Erwerb einzelner
Prüfungsleistungen innerhalb eines Mo- Prüfungsleistungen gefordert werden, ist
duls gefordert werden, sofern dies didak- dies der Anlage Curriculum (kenntlich ge-
tisch sinnvoll begründet werden kann. macht durch den Zusatz »-VL« bei den

Prüfungsformen) zu entnehmen.

(5) Eine Anwesenheitspflicht der Studie- (5) Bei Lehrveranstaltungen der Lehr-
renden als Voraussetzung für einen er- form Praktikum, deren Kompetenzen in
folgreichen Abschluss eines Moduls ist in Form einer praktischen Tätigkeit geprüft
der Regel ausgeschlossen. In besonders werden, besteht Anwesenheitspflicht. Im
begründeten Fällen kann in den Besonde- Falle unverschuldeter Versäumnis (vgl.
ren Bestimmungen eine aktive Teilnahme Ziffer 6.2) einzelner Termine wird im Rah-
der Studierenden vorgesehen und näher men der organisatorischen Möglichkeiten
definiert werden. Diese kann auch als An- zeitnah ein Ersatztermin angeboten.
wesenheitspflicht ausgestaltet werden. Sofern aus organisatorischen Gründen
Besonders begründete Fälle sind insbe- kein Ersatztermin angeboten werden
sondere Lehrveranstaltungen mit einem kann, gilt eine Anwesenheitspflicht von
sehr hohen praktischen Anteil (z. B. La- 80 % bei den Lehrveranstaltungstermi-
borpraktika). Auch in diesen Ausnahme- nen.
fällen dürfen maximal 1/3 der insgesamt
für den Studiengang vergebenen Credit-
Points mit Anwesenheitspflichten belegt
werden.

(6) Die Bezeichnungen der Module, der
Prüfungs- und Studienleistungen und der
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Lehrveranstaltungen, ihre Credit-Points
und ihre Semesterzuordnung werden in
der Anlage Curriculum geregelt.

(7) Die Besonderen Bestimmungen re- (7) Bei kombinierten Prüfungen wird die
geln die in Betracht kommenden Prü- Gewichtung der einzelnen Teile zu Be-
fungsformen, Anzahl und mögliche For- ginn des Semesters vom Prüfungsaus-
men der Prüfungs- und Studienleistun- schuss im Einvernehmen mit der Do-
gen sowie derenmögliche Kombinationen. zentin oder dem Dozenten festgelegt
Hierbei ist zu beachten, dass in der Re- und vom Prüfungsausschuss letztver-
gel pro Prüfung nicht mehr als drei mögli- antwortlich mindestens studiengangsöf-
che Prüfungsformen vorgesehen werden fentlich durch schriftlichen Aushang am
sollen und in der Regel nur maximal zwei schwarzen Brett des Studiengangs Ma-
Prüfungsformen miteinander kombiniert schinenbau oder elektronischen Aushang
werden sollen. Die genauen Prüfungsfor- auf der Internetseite des Fachbereichs
men oder Kombinationen von Prüfungs- Ingenieurwissenschaften oder über das
formen werden zu Beginn des Semesters Portal der Hochschule RheinMain unter
vom Prüfungsausschuss im Einverneh- dem Studiengang Maschinenbau bekannt
men mit der Dozentin oder dem Dozenten gegeben.
festgelegt und vom Prüfungsausschuss
letztverantwortlich mindestens studien-
gangsöffentlich durch schriftlichen Aus-
hang am schwarzen Brett des jeweiligen
Studiengangs oder elektronischen Aus-
hang auf der Internetseite des betreffen-
den Fachbereichs oder über das Portal der
Hochschule RheinMain unter dem jeweili-
gen Studiengang bekannt gegeben.

(8) Die Besonderen Bestimmungen legen (8) Die Dauer einer Klausur beträgt zwi-
die Bearbeitungszeiten für die Anferti- schen 60 und 120 Minuten.
gung schriftlicher Prüfungsarbeiten und Die Dauer mündlicher Prüfungen und
die Dauer der mündlichen Prüfungen fest. anderer mündlicher Leistungsnachweise
Dabei können auch Zeitintervalle festge- beträgt zwischen 15 und 45 Minuten pro
legt werden, wobei die genaue Prüfungs- Prüfling.
dauer zu Beginn der Lehrveranstaltung Die Bearbeitungszeit für schriftliche Aus-
von der Prüferin oder dem Prüfer festge- arbeitungen beträgt mindestens eine Wo-
legt wird. Klausuren dauern mindestens che.
60 Minuten. Die genaue Dauer des jeweils zu erbrin-

genden schriftlichen oder mündlichen
Leistungsnachweises gibt die Prüferin
oder der Prüfer zu Beginn der Lehr-
veranstaltung in Abstimmung mit dem
Prüfungsausschuss fachbereichsöffent-
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lich durch Aushang am schwarzen Brett
des Studiengangs oder auf der Inter-
netseite des Fachbereichs Ingenieur-
wissenschaften unter dem Studiengang
Maschinenbau oder über das Portal der
Hochschule bekannt.

(9) Die Besonderen Bestimmungen re- (9) Voraussetzung für die Zulassung zu
geln die Voraussetzungen für die Zulas- den Prüfungen zu den Modulen Mathema-
sung zu den Prüfungs- und Studienleis- tik A, Mathematik B und Mathematik C ist,
tungen, einschließlich des Moduls Bache- dass zuvor ein Test über Grundkompeten-
lor-Thesis (siehe auch Möglichkeit einer zen in Mathematik erfolgreich absolviert
Fortschrittsregelung nach Ziffer 5.1 (4)). wurde.
Wenn die Besonderen Bestimmungen eine Die Teilnahme an der Prüfung im Modul
semesterweise Fortschrittsregelung vor- Sprachen setzt voraus, dass zuvor ein Ein-
sehen, kann der Prüfungsausschuss für stufungstest zum Niveau B1 erfolgreich
Studierende, die ohne eigenes Verschul- absolviert wurde.
den aufgrund eines Studiengangs- oder Es gilt eine Fortschrittsregelungwie folgt:
Hochschulwechsels, eines Auslandsse- • Voraussetzung für die Anmeldung
mesters oder einer nachgewiesenen Be- zu Prüfungsleistungen des dritten
hinderung oder schwerer Krankheit dar- Fachsemesters und höher ist der
an gehindert waren, die Regelung einzu- Nachweis eines mindestens acht-
halten, auf Antrag Ausnahmen von der wöchigen Vorpraktikums. Näheres
Fortschrittsregelung zulassen, damit sie ist in der Zulassungssatzung in der
ihr Studium in einem angemessenen zeit- jeweils gültigen Fassung geregelt.
lichen Rahmen fortsetzen können. • Zu den Prüfungsleistungen des vier-

ten Fachsemesters und höher kann
nur zugelassen werden, wer min-
destens 60 Credit-Points aus den
Semestern eins bis drei erbracht
hat.
• Voraussetzung für die Anmeldung
zur Berufspraktischen Tätigkeit ist
das erfolgreiche Absolvieren aller
Module der ersten vier Fachsemes-
ter. Näheres ist in der Anlage Rege-
lungen zur Berufspraktischen Tätig-
keit (BPT) unter § 4 geregelt.

Voraussetzung für die Zulassung zumMo-
dul Bachelor-Thesis sind:
1. Der Nachweis über den Erwerb der
90Credit-Points aus denSemestern
eins bis drei.

2. Der Nachweis über den Erwerb von
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80Credit-Points aus denSemestern
vier bis sechs.

3. Der Nachweis über den Beginn und
den voraussichtlichen Abschluss
der Berufspraktischen Tätigkeit.

Die Nachweise müssen zusammen mit
der Anmeldung zur Bachelor-Thesis vor-
gelegt werden.

4.2 Prüfungsformen für Prüfungs- und Studienleistungen

4.2.1 Prüfungsformen

(1) Prüfungen werden in der Regel in fol-
genden Formen erbracht:
• mündliche Prüfungen
• Fachgespräche
• Klausuren bzw. E-Klausuren
• Hausarbeiten/Ausarbeitungen
• Referate/Präsentationen
• praktische oder künstlerische Tätig-
keiten
• Bildschirmtests
• Fremdsprachenprüfungen
• bewertete Hausaufgaben
• Kurztests
• Portfolios

Die vorgenannten Leistungsnachwei-
se können – soweit möglich – auch
in geeigneter digitaler Form gefordert
werden.

(2) Weitere Prüfungsformen können in
den Besonderen Bestimmungen geregelt
und definiert werden.

4.2.2 Mündliche Prüfungen

(1) Eine mündliche Prüfung ist ein münd-
lich geführtesGespräch zu speziellen Fra-
gestellungen aus dem jeweiligen Prü-
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fungsgebiet.

(2) Mündliche Prüfungen werden als Ein-
zelprüfung oder als Gruppenprüfung mit
höchstens fünf Studierenden abgelegt.
Bei Prüfungskommissionen ermittelt sich
die Note aus dem arithmetischen Mittel
der Einzelnoten. Ziffer 4.5 gilt entspre-
chend.

(3) Zur mündlichen Prüfung ist ein Pro-
tokoll anzufertigen. Dieses enthält Beginn
und Ende, die teilnehmenden Personen,
den wesentlichen Verlauf und die Ergeb-
nisse der Prüfung. Das Ergebnis der Prü-
fung ist der oder dem Studierenden zeit-
nah im Anschluss an die Prüfung bekannt
zu geben und im Protokoll festzuhalten.

(4) Zu den mündlichen Prüfungen sollen
Studierende desselben Studiengangs der
Hochschule RheinMain nach Maßgabe
der räumlichen Verhältnisse als Zuhöre-
rinnen oder Zuhörer zugelassen werden,
wenn die oder der Studierende damit
einverstanden ist. Die Mitglieder des
Prüfungsausschusses haben das Recht,
an den mündlichen Prüfungen als Zuhö-
rerinnen und Zuhörer teilzunehmen. Stu-
dierende desselben Prüfungszeitraums
sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer nicht
zugelassen, es sei denn, es handelt sich
bei der Prüfungsform um ein Kolloquium,
an dem mehrere Studierende beteiligt
sind. Dies gilt auch für die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses.

Bei der Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses sind Zuhörerinnen
und Zuhörer ausgeschlossen.
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4.2.3 Fachgespräch
Das Fachgespräch ist ein gegebenenfalls
unter Hinzunahme von projektspezifi-
schen Inhalten (z.B. Software, Doku-
mentation, Versuchsaufbau) mündlich
geführtes Gespräch. Es bezieht sich
immer auf ein konkretes Projekt, das
im Rahmen einer Lehrveranstaltung
erarbeitet wurde. Im Fachgespräch
werden der Verlauf und die Ergebnisse
des Projektes vorgestellt und mit dem
Prüfling diskutiert und erläutert.

Ziffer 4.2.2 (2) gilt entsprechend.

4.2.4 Klausuren
Eine Klausur ist eine schriftliche, in der
Regel in den Räumlichkeiten der Hoch-
schule, unter Aufsicht, selbständig und
ausschließlich unter Verwendung der
zugelassenen Hilfsmittel zu erstellende
Prüfungsarbeit.

4.2.5 E-Klausuren

(1) Eine E-Klausur ist eine Prüfung,
die unter Aufsicht an einem Computer
in den hierfür speziell ausgewiesenen
Räumlichkeiten allein und ausschließlich
unter Verwendung der zugelassenen
Hilfsmittel zu bearbeiten ist.

Wird eine Prüfung in Form einer E-Klau-
sur durchgeführt, ist dies zu Semesterbe-
ginn mindestens studiengangsöffentlich
durch schriftlichen Aushang am schwar-
zen Brett des jeweiligen Studiengangs
oder elektronischen Aushang auf der
Internetseite des betreffenden Fachbe-
reichs oder über das Portal der Hochschu-
le RheinMain unter dem jeweiligen Studi-
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engang bekanntzugeben.

(2) Näheres zur Erstellung, Durchführung
und Bewertung von E-Klausuren wird in
einer gesonderten Satzung geregelt.

4.2.6 Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen vorsehen, dass Klausuren bzw. E-
Klausuren ganz oder teilweise in Form
von Antwort-Wahl-Verfahren ausgestal-
tet werden. Dabei müssen folgende Vor-
aussetzungen eingehalten werden:
• Die Prüfungsfragen müssen auf die
in dem jeweiligen Studiengang all-
gemein erforderlichen Kenntnisse
abgestellt sein und zuverlässige
Prüfungsergebnisse ermöglichen.
• Alle möglichen Lösungen müssen
vorausgesehen und die Aufgaben so
formuliert sein, dass sie verständ-
lich, widerspruchsfrei und eindeu-
tig sind und jeweils nur eine richti-
ge Lösung zulassen. Insbesondere
darf neben derjenigen Lösung, die in
der Bewertung als richtig vorgege-
ben worden ist, nicht auch eine an-
dere Lösung vertretbar sein.
• Aufgaben, die sich in diesem Sin-
ne als ungeeignet erweisen, wer-
den von der Bewertung ausgenom-
men. Antworten, die zwar nicht dem
Lösungsmuster entsprechen, aber
dennoch vertretbar sind, werden zu
Gunsten der oder des Studierenden
anerkannt.

(2) Besteht eine Klausur bzw. E-Klausur
vollständig aus im Antwort-Wahl-Verfah-
ren zu lösenden Aufgaben, ist die Prü-
fung bestanden, wenn die oder der Stu-
dierende mindestens 50 % der zu errei-
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chenden Punkte erzielt hat. Besteht ei-
ne Klausur bzw. E-Klausur nicht vollstän-
dig, aber zumindest zu 50 % aus im Ant-
wort-Wahl-Verfahren zu lösenden Aufga-
ben,werden die Teile nachAntwort-Wahl-
Verfahren nach dem soeben beschriebe-
nen Verfahren und die übrigen Teile ge-
trennt bewertet. Sodannwird das gewich-
tete arithmetische Mittel auf der Grund-
lage des jeweiligen prozentualen Anteils
an der Klausur bzw. E-Klausur gebildet
und die Note nach Ziffer 4.5 (3), Tabel-
le B bestimmt. Sind in einer Klausur bzw.
E-Klausur weniger als 50 % der erreich-
baren Punkte über im Antwort-Wahl-Ver-
fahren zu lösende Fragen erreichbar, er-
folgt die Bewertung ausschließlich nach
den allgemeinen Grundsätzen.

4.2.7 Hausarbeiten/Ausarbeitungen
Eine Hausarbeit bzw. eine Ausarbeitung Ist als Prüfungsform eine Ausarbei-
ist eine schriftliche, wissenschaftliche tung/Hausarbeit vorgesehen, kann die
Abhandlung zu einem durch die jeweilige Dozentin oder der Dozent festlegen, dass
Prüferin bzw. den jeweiligen Prüfer vor- im Rahmen der Lehrveranstaltung ein
gegebenen Thema. Die bei der Erstellung mündlicher Vortrag zu halten ist. Die
verwendeten Hilfsmittel sind anzugeben. näheren Rahmenbedingungen werden zu
Die Hausarbeit bzw. die Ausarbeitung ist Beginn des Semesters durch die Prüferin
selbständig unter Einhaltung der jeweils bzw. den Prüfer festgelegt und min-
vorgegebenen formalen Kriterien inner- destens studiengangsöffentlich durch
halb der vorgegebenen Frist zu verfassen. schriftlichen Aushang am schwarzen
Zusätzlich kann vorgesehenwerden, dass Brett des Studiengangs oder elektroni-
die wesentlichen Ergebnisse und Inhalte schen Aushang auf der Internetseite des
der Abhandlung im Rahmen der Lehrver- Fachbereichs Ingenieurwissenschaften
anstaltung mündlich vorzutragen und zu oder über das Portal der Hochschu-
erläutern sind. Wenn dies der Fall ist, ist le RheinMain unter dem Studiengang
dies in den Besonderen Bestimmungen zu Maschinenbau bekannt gegeben.
regeln.

4.2.8 Referate/Präsentationen
Ein Referat bzw. eine Präsentation ist ein
mündlich und in freier Rede zu halten-
der Vortrag zu einem durch die Prüfe-
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rin bzw. den Prüfer vorgegebenen Thema,
das selbständig und auf wissenschaftli-
cher Grundlage bearbeitetwurde. Zusätz-
lich kann vorgesehen werden, dass der
Vortrag mit visuellen oder sonstigen Me-
dien oder Ähnlichem unterstützt wird.

4.2.9 Praktische/künstlerische Tätigkeiten
Bei einer praktischen bzw. künstlerischen
Tätigkeit erfüllt die oder der Studieren-
de vorgegebene praktische bzw. künst-
lerische Aufgaben selbstständig inner-
halb der vorgegebenen Rahmenbedingun-
gen. Die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen sind in Abstimmung mit der
oder dem Prüfungsausschussvorsitzen-
den mindestens studiengangsöffentlich
durch schriftlichen Aushang am schwar-
zen Brett des jeweiligen Studiengangs
oder elektronischen Aushang auf der
Internetseite des betreffenden Fachbe-
reichs oder über das Portal der Hochschu-
le RheinMain unter dem jeweiligen Studi-
engang bekanntzugeben.

4.2.10 Bildschirmtests
Ein Bildschirmtest ist eine Prüfungsform,
bei der eine praktische Tätigkeit software-
gestützt durchgeführt wird. Ergänzend
können Kenntnisse in kleinem Umfang in
schriftlicher Form abgefragt werden.

4.2.11 Fremdsprachenprüfungen
Die Fremdsprachenprüfung findet in An-
lehnung an ein standardisiertes interna-
tional anerkanntes Testverfahren statt
und prüft ein bestimmtes Niveau an
Sprachkompetenz in der betreffenden
Fremdsprache ab.
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4.2.12 Kurztests
Kurztests sind kurze, schriftliche Prüfun-
gen, die im Laufe des Semesters im Rah-
men der Lehrveranstaltung geschrieben
werden und in denen der bisherige Stoff
der zugehörigen Lehrveranstaltung wie-
derholt bzw. überprüft wird. Kurztests
dauern maximal 30 Minuten.

4.2.13 Portfolioprüfungen
Portfolios sind Zusammenstellungen von
physischen oder digitalen Dokumenten, in
denen Lernprozesse und -erfolge eines
Moduls dokumentiert und reflektiert wer-
den. In der Regel enthalten sie neben
wichtigen Inhalten eines Moduls Arbeits-
ergebnisse und Präsentationen bzw. Ar-
beitspapiere zu bestimmten Themen, die
eigenständig von den Studierenden ge-
sammelt, zusammengestellt und reflek-
tiert werden. Die Portfolio-Prüfung kann
auch in Form eines Lerntagebuchs er-
bracht werden.

4.2.14 Bewertete Hausaufgaben
Bewertete Hausaufgaben sind kurze,
schriftliche, semesterbegleitende Auf-
gaben, die im Anschluss an eine Sitzung
im Rahmen des Selbststudiums erbracht
und zur Bewertung eingereicht werden.
In der Aufgabe soll der Stoff der zuge-
hörigen Lehrveranstaltung angewandt
bzw. auf die darauffolgende Sitzung
vorbereitet werden.

4.2.15 Gruppenarbeiten
Die Besonderen Bestimmungen können Die betreffende Prüferin oder der betref-
vorsehen, dass die Prüfung als Gruppen- fende Prüfer kann vorsehen, dass die Prü-
arbeit erbracht wird. Bei Gruppenarbeiten fung als Gruppenarbeit erbracht wird.
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müssen die individuellen Leistungen deut-
lich abgrenzbar und bewertbar sein.

4.3 Nachteilsausgleich für Studierende aufgrund einer
Behinderung oder einer schweren Krankheit

(1) Der Prüfungsausschuss kann Stu-
dierenden auf entsprechenden schriftli-
chen Antrag gestatten, Prüfungen in einer
verlängerten Bearbeitungszeit, mit ange-
messenen Hilfsmitteln oder in einer an-
deren Form zu erbringen (Nachteilsaus-
gleich), wenn diese schriftlich glaubhaft
machen, diese Prüfungen aufgrund einer
Behinderung oder einer schweren Krank-
heit ganz oder teilweise nicht in dem vor-
gesehenen Bearbeitungszeitraum oder in
der vorgesehenen Form erbringen zu kön-
nen. Gleiches gilt, wenn Studierende auf-
grund einer Schwangerschaft nicht in der
Lage sind, die Prüfung im vorgesehenen
Bearbeitungszeitraum oder in der vorge-
sehenen Form zu erbringen. Der Antrag
muss bis zu dem Ende der Anmelde-
frist der betroffenen Prüfungen beim Prü-
fungsausschuss eingegangen sein.

(2) Ist absehbar, dass die Behinderung
oder die schwere Krankheit länger als ein
Semester bestehen wird, kann der Prü-
fungsausschuss den Nachteilsausgleich
auf entsprechenden Antrag auch für ei-
nen längeren Zeitraumoder auch auf Dau-
er gewähren. Der Antrag muss bis zu dem
Ende der Anmeldefrist der Prüfungen, in
denen der Nachteilsausgleich erstmalig
gewährt werden soll, beim Prüfungsaus-
schuss eingegangen sein.

(3) ZurGlaubhaftmachung kann ein ärztli-
ches oder in Zweifelsfällen ein amtsärzt-
liches Attest gefordert werden. Eine Kos-
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tenerstattung für die vorgenannten Nach-
weise erfolgt nicht.

4.4 Bachelor-Thesis

4.4.1 Definition
Das Modul Bachelor-Thesis beinhaltet die
Prüfungsleistung Bachelor-Arbeit und –
soweit vorgesehen – die Prüfungsleistung
Bachelor-Kolloquium.

4.4.2 Ziel
Das Modul Bachelor-Thesis soll zeigen,
dass die oder der Studierende in der La-
ge ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist
ein Problem aus einem Fachgebiet ihres
oder seines Studienganges selbstständig
nach wissenschaftlichen bzw. künstleri-
schen Methoden zu bearbeiten.

4.4.3 Betreuung der Bachelor-Arbeit
Die Bachelor-Arbeit kann von jeder
Professorin oder jedem Professor des
Studienganges/des Studienbereiches
ausgegeben und betreut werden (Re-
ferentin/Referent). Professorinnen
und Professoren anderer Studien-
gänge/Studienbereiche und andere
prüfungsberechtigte Personen können
dies auf Antrag beim Prüfungsaus-
schuss und nach dessen Genehmigung
ebenfalls tun. Gehört die Referentin
oder der Referent nicht dem Studien-
gang/Studienbereich an, so muss die
Korreferentin oder der Korreferent dem
Studiengang/Studienbereich angehören.
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4.4.4 Ausgabe, Rückgabe und Abgabe der Bachelor-Arbeit

(1) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses sorgt dafür, dass der
oder dem Studierenden rechtzeitig zu
dem festgelegten Termin das Thema der
Arbeit, die Referentin oder der Referent
und die Korreferentin oder der Korrefe-
rent zugeteilt werden; diese sind ihr oder
ihmmitzuteilen. Die Bachelor-Arbeit kann
zusätzlich zur schriftlichen Ausarbeitung
auch praktische Anteile umfassen. Mit
der Bekanntgabe des Themas beginnt die
hierfür festgesetzte Bearbeitungszeit.

(2) Der Zeitpunkt der Ausgabe der Arbeit,
das Thema der Arbeit, die Bearbeitungs-
dauer, der Name der oder des Studieren-
den, derNameder Referentin oder desRe-
ferenten und der Name der Korreferentin
oder des Korreferenten sind aktenkundig
zu machen.

(3) Das Thema kann nur einmal und nur
innerhalb des ersten Drittels der Bear-
beitungszeit zurückgegeben werden, oh-
ne dass dies als Nichtbestehen der Bache-
lor-Arbeit gilt. Wird die Bachelor-Arbeit
zurückgegeben oder wiederholt, ist eine
erneute Anmeldung erforderlich und eine
Rückgabe nur zulässig, wenn die oder der
Studierende von dieser Möglichkeit noch
keinen Gebrauch gemacht hat.

(4) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß (4) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß
bei der in den Besonderen Bestimmungen beimSekretariat des StudienbereichsMa-
genannten Stelle abzuliefern; der Abga- schinenbau zu den Öffnungszeiten abzu-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. geben oder dem Sekretariat des Studien-
Die Fachbereiche können in den Beson- bereichs auf dem Postweg zu übersen-
deren Bestimmungen ergänzende Rege- den. Im letzteren Fall entscheidet über
lungen treffen. Wird die Bachelor-Arbeit die fristgemäße Abgabe das Datum des
nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als Poststempels.
mit „nicht ausreichend“ bewertet.
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4.4.5 Form der Bachelor-Arbeit

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen vorsehen, dass die Bachelor-Arbeit
auch in Form einer Gruppenarbeit mit
höchstens fünf Studierenden angefertigt
werden kann, wenn der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag der oder
des Einzelnen auf Grund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer
objektiver Kriterien, die eine eindeutige
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die An-
forderung nach Ziffer 4.4.2 erfüllt.

(2) Die Besonderen Bestimmungen re- (2) Die Bachelor-Arbeit ist in deutscher
geln, in welcher Form und Sprache die Ba- Sprache zu verfassen und in zwei Ex-
chelor-Arbeit abgegebenwerden darf. Sie emplaren in ausgedruckter, gebundener
können insbesondere vorsehen, dass die Form abzugeben. Zusätzlich ist jedem
Arbeit zusätzlich zu einer anderen Abga- Exemplar ein Datenträger beizufügen,
beform auch in einer digitalen Form ein- der die Bachelor-Arbeit in elektronischer
zureichen ist. Eine elektronische Überprü- Form enthält.
fung auf Plagiate ist zulässig. Die Bachelor-Arbeit kann auf Antrag, mit

Einverständnis der jeweiligen Prüferinnen
oder Prüfer, in englischer Sprache ver-
fasst werden.

(3) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit
hat die oder der Studierende schriftlich zu
versichern, dass sie oder er die Arbeit –
bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen
entsprechend gekennzeichnetenAnteil an
der Arbeit – selbstständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat.

4.4.6 Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit

(1) Die Besonderen Bestimmungen legen (1) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-
die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Ar- Arbeit beträgt zwölf Wochen.
beit fest. Diese beträgt – entsprechend ih-
rer Credit-Points – mindestens fünf Wo-
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chen.

(2) Bei Arbeiten, die in einer Einrich-
tung außerhalb der Hochschule durch-
geführt werden oder bei experimentel-
len/empirischen Arbeiten, kann der Prü-
fungsausschuss im Einvernehmenmit der
Referentin oder dem Referenten und der
Korreferentin oder dem Korreferenten
den Bearbeitungszeitraum workloadneu-
tral verlängern, höchstens jedoch um drei
Monate.´

(3) Das Thema der Arbeit muss so be-
schaffen sein, dass es innerhalb der je-
weils vorgesehenen Bearbeitungszeit be-
arbeitet werden kann.

4.4.7 Bachelor-Kolloquium

(1) Die Besonderen Bestimmungen kön-
nen ein Bachelor-Kolloquium vorsehen.

(2) Ein Bachelor-Kolloquium ist eine Prü-
fung in der Ausgestaltung eines Fachge-
sprächs über den Gegenstand der Bache-
lor-Arbeit. Die Dauer legt der Fachbereich
in den Besonderen Bestimmungen fest,
wobei 15 Minuten je Studierender oder
Studierendem nicht unterschritten wer-
den dürfen. Prüfungsberechtigt imBache-
lor-Kolloquium sind die Referentin oder
der Referent und die Korreferentin oder
der Korreferent.

(3) Beginn und Ende, die teilnehmenden
Personen, der wesentliche Verlauf und
die Ergebnisse des Bachelor-Kolloquiums
sind zu protokollieren.

(4) Das Bachelor-Kolloquium ist in der Re-
gel hochschulöffentlich. Dies gilt nicht für
die Beratung und Bekanntgabe des Prü-
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fungsergebnisses.

(5) Für den Fall, dass die Bachelor-
Arbeit in Form einer Gruppenarbeit er-
bracht wurde, kann das Bachelor-Kollo-
quium auch als Gruppenprüfung durch-
geführt werden, wobei auch hier die An-
forderungen von Ziffer 4.4.5 (1) sinnge-
mäß gelten. Der Prüfungsablauf ist min-
destens zwei Wochen vor dem Prüfungs-
termin verbindlich bekanntzugeben.

4.4.8 Bewertung der Bachelor-Arbeit

(1) Bachelor-Arbeiten sollen von der Re-
ferentin oder dem Referenten und der
Korreferentin oder dem Korreferenten in-
nerhalb von zwei Monaten nach Abgabe
der Arbeit bewertet werden.

(2) Über das Ergebnis der Bachelor-Ar-
beit ist von der Referentin oder dem
Referenten und von der Korreferentin
oder dem Korreferenten eine Bewertung
mit schriftlicher Begründung anzuferti-
gen. Ziffer 4.5 (1-3) gilt entsprechend.

4.5 Bewertung der Leistungen, Bildung der Modulnote
und Bildung der Gesamtnote

(1) Für die Bewertung einer Prüfungs-
oder Studienleistung, inklusive der Bache-
lor-Arbeit und des Bachelor-Kolloquiums,
werden die Noten der Tabelle A vergeben.

(2) Bei der Notenermittlung wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen.
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(3) Die Tabelle A gilt auch, wenn eine
Prüfungs- oder Studienleistung von meh-
reren Prüferinnen oder Prüfern bewer-
tet wird. In diesem Fall wird das arith-
metische Mittel der vergebenen Einzelno-
ten gebildet und nach Tabelle B den No-
ten zugeordnet. Kommen die eingesetzten
Prüferinnen oder Prüfer zu abweichenden
Ergebnissen, können die Besonderen Be-
stimmungen auch die Hinzuziehung einer
Drittprüferin oder eines Drittprüfers vor-
sehen und die Notenermittlung für diesen
Fall regeln.
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Notenwert Note in Worten Definition

1,0
1,3

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,7
2,0
2,3

gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt

2,7
3,0
3,3

befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht

3,7
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den An-
forderungen noch genügt

5,0 nicht ausreichend eine Leistung, diewegen erheblicherMängel
den Anforderungen nicht mehr genügt

Tabelle A: Bewertung einer Prüfungs- oder Studienleistung
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Mittelwert Notenwert

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3

gut eine Leistung, die erheblich über
den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

2,7
2,7
2,7
3,0
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3

befriedigend eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht

3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

3,7
3,7
3,7
4,0
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel den Anforderungen noch ge-
nügt

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

nichtausreichend eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen
nicht mehr genügt
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Tabelle B: Berechnung derNote einer Prüfungs- oder Studienleistung durchmehrerePrü-
fer bei unterschiedlichen Bewertungsergebnissen

(4) In begründeten Fällen können die
Module anstelle einer Prüfung auch als
mit Erfolg teilgenommen bewertet wer-
den und bleiben unbenotet. In diesem Fall
bleibt das Ergebnis bei der Gesamtnoten-
berechnung unberücksichtigt.

(5) Besteht eine Modulprüfung sowohl (5) DieModulnotewird als arithmetisches
aus Prüfungs- als auch aus Studienleis- Mittel aus denNoten der zugehörigen Prü-
tungen, so wird die Modulnote aus dem fungs- und ggf. Studienleistungen nach
gewichteten arithmetischen Mittel der Credit-Points gewichtet ermittelt.
Noten der einzelnen Prüfungs- und Stu-
dienleistungen errechnet, wobei jede Prü-
fungs- oder Studienleistung für sich be-
standen sein muss. Die Gewichtungen
werden in den Besonderen Bestimmun-
gen festgelegt.

(6) Die Gesamtnote der Bachelor-Prü- (6) In die Gesamtnote der Bachelorprü-
fung wird aus dem gewichteten arith- fung gehen alle benoteten Module ge-
metischen Mittel der Noten aller beno- wichtet mit ihren jeweiligen Credit-Points
teten Module einschließlich des Moduls ein, das Modul Berufspraktische Tätigkeit
Bachelor-Thesis gebildet. Es können da- wird hierbei mit einem Drittel der Credit-
bei benotete Module ausgenommen wer- Points und dasModul Bachelor-Thesismit
den, die nicht in die Gesamtnote eingehen den doppelten Credit-Points gewichtet.
sollen. Die Gewichtungen der Module so-
wie Module, die aus der Gesamtnotenbe-
rechnung herausgenommen sind, werden
in den Besonderen Bestimmungen festge-
legt. Es werden dabei nur die Module be-
rücksichtigt, die zum Erreichen der Ge-
samtzahl der Credit-Points des Studien-
gangs erforderlich sind.

(7) Bei der Bildung der Note einer aus
mehreren Prüfungs- und ggf. Studienleis-
tungen bestehenden Modulprüfung sowie
bei der Bildung der Gesamtnote der Ba-
chelor-Prüfung wird beim Ergebnis im-
mer nur die erste Dezimalstelle hinter
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dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundungen gestri-
chen. Eine weitere Rundung auf die in Ta-
belle A aufgeführten Noten erfolgt nicht.
Der Notenwert entspricht den in Tabelle C
aufgeführten Noten in Worten.
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Notenwert Note in Worten Definition

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

sehr gut eine hervorragende Leistung

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht

3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den An-
forderungen noch genügt

Tabelle C: Werte von Modulnoten und der Gesamtnote

(8) Zusätzlich zur Gesamtnote wird im
Diploma Supplement eine Einstufungsta-
belle gemäß der aktuellen Version des
ECTS Leitfadens der Europäischen Kom-
mission aufgenommen, aus der sich die
statistische Verteilung der Abschlussno-
ten der Studierenden des jeweiligen Stu-
dienganges ergibt, die ihr Studium inner-
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halb der letzten sechs Semester erfolg-
reich abgeschlossen haben. Die Gruppen-
größe zur Berechnung der statistischen
Verteilung umfasst mindestens 30 Stu-
dierende. Wird diese Gruppengröße inner-
halb von sechs Semestern nicht erreicht,
ist der Zeitraum semesterweise zu ver-
längern, bis die erforderliche Gruppengrö-
ße erreicht ist. Eine Einstufungstabelle
wird erstmalig ausgewiesen, wenn die be-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen.

4.6 Festsetzung der Note bzw. Ergebnisse

(1) Die Noten bzw. Ergebnisse für die ein-
zelnen Prüfungs- und Studienleistungen
werden unverzüglich von den jeweiligen
Prüferinnen und Prüfern im Rahmen des
vom Prüfungsausschuss nach Ziffer 3.1.2
(1) Nr. 7 zu bestimmenden Terminplans
festgesetzt.

(2) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden,
wenn sämtliche Modulprüfungen des Ba-
chelorstudiums inklusive des Moduls Ba-
chelor-Thesis mindestens mit der Note
„ausreichend“ bewertet worden sind.

4.7 Notenbekanntgabe

(1) Die Ergebnisse sämtlicher Leistungs-
nachweise werden unverzüglich bekannt
gegeben. Die Notenbekanntgabe erfolgt
durch das elektronische Prüfungssystem
der Hochschule RheinMain, ersatzweise
durch schriftliche Mitteilung oder studi-
engangsöffentlichen Aushang in pseud-
onymisierter Form am schwarzen Brett
des jeweiligen Studiengangs. Die Be-
kanntgabe ist jeweils aktenkundig zu ma-
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chen.

(2) Im Falle des endgültigen Nichtbe-
stehens ergeht ein schriftlicher Bescheid
mit Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die schutzwürdigen Interessen der
Betroffenen und die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Regelungen sind je-
weils zu beachten.
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5 Zulassungen zu Prüfungen

5.1 Anmeldung, beizufügende Dokumente und
Beteiligung der Studierenden

(1) Die Fachbereiche legen in den Be- (1) Die Anmeldung zu den Prüfungs- und
sonderenBestimmungen fest, inwelchem Studienleistungen soll in dem Semester
Studiensemester sich die oder der Studie- erfolgen, in dem die oder der Studierende
rende zu den Prüfungs- und Studienleis- die letzte zur Prüfung gehörige Lehrver-
tungen anmelden soll. anstaltung belegt hat. In der Regel ist die

Zulassung zu versagen, wenn die oder der
Studierende die Anmeldefrist nicht einge-
halten hat.

(2) Die Anmeldefristen für die Teilnah-
me an den Prüfungs- und ggf. Studien-
leistungen werden spätestens ab Vorle-
sungsbeginnmindestens studiengangsöf-
fentlich durch schriftlichen Aushang am
schwarzen Brett des jeweiligen Studien-
gangs oder elektronischen Aushang auf
der Internetseite des betreffenden Fach-
bereichs oder über das Portal der Hoch-
schule RheinMain unter dem jeweiligen
Studiengang bekannt gegeben. Die Stu-
dierenden haben sich rechtzeitig über die
konkrete Internetadresse zu informieren.

(3) Die Anmeldung erfolgt über das elek-
tronische Anmeldesystem der Hochschu-
le RheinMain, ersatzweise schriftlich an
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses.

(4) Prüfungsvoraussetzungen sollen so (4) Bei der Anmeldung und Zulassung zu
gestaltet werden, dass ein zügiger Studi- Prüfungen ist Ziffer 4.1 (9) zu beachten.
enverlauf gefördert wird, indem an min- Eine automatische Anmeldung zuWieder-
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destens drei Stellen im Studienverlauf holungsprüfungen von nicht bestandenen
Voraussetzungen definiert werden, die Prüfungsleistungen erfolgt nicht. Es ist
sich auf vorhergehende Studiensemes- hierzu eine erneute Anmeldung und Zu-
ter und/oder eine bestimmte Zahl an lassung erforderlich.
mindestens erreichten Credit-Points be-
ziehen (semesterweise Fortschrittsrege-
lung, vgl. Ziffer 4.1 (9)). In den Besonde-
ren Bestimmungen kann auch eine auto-
matische, verpflichtende Anmeldung ge-
regelt werden.

(5) Zur Teilnahme an Prüfungen ist nur
berechtigt, wer zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Prüfung an der Hochschule Rhein-
Main immatrikuliert ist.

5.2 Zulassung

5.2.1 Entscheidung über Zulassung

(1) Nach getätigter Anmeldung überprüft
das elektronische Anmeldesystem die Zu-
lassungsvoraussetzungen für die jeweili-
gen Prüfungen. Sind diese erfüllt, erfolgt
die Zulassung über das elektronische An-
meldesystem der Hochschule RheinMain,
ersatzweise schriftlich durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses. Mit erfolgter Zulas-
sung ist die Anmeldung verbindlich. Ein
Rücktritt von der Prüfung ist nach ver-
bindlicher Anmeldung nur nach den Be-
stimmungen von Ziffer 6.2 möglich.

(2) Die Zulassung zum Modul Bachelor-
Thesis erfolgt durch den Prüfungsaus-
schuss.
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5.2.2 Ablehnung der Zulassung
Die Zulassung zu einem Modul oder einer
Prüfungs- oder Studienleistung ist abzu-
lehnen, wenn die oder der Studierende
1. sich nach Ziffer 5.1 nicht form- oder
fristgerecht angemeldet,

2. nicht die jeweils für die Anmeldung
erforderlichen Voraussetzungen er-
füllt.

Bei nichtbestandener Bachelor-Arbeit
entfällt rückwirkend die Zulassung zum
Bachelor-Kolloquium.

5.2.3 Ausnahmen für ausländische Studierende
Für Studierende ausländischer Partner-
hochschulen, die imRahmen eines Studie-
rendenaustausches nur befristet imma-
trikuliert sind, kann der zuständige Prü-
fungsausschuss Ausnahmen von den Be-
stimmungen unter Ziffer 5.1 und 5.2 zu-
lassen.
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6 Nichtbestehen, Versäumnis, Rücktritt
und Täuschung

6.1 Nichtbestehen

(1) Eine Prüfungs- oder Studienleistung
ist nicht bestanden, wenn sie nicht min-
destens mit „ausreichend“ bewertet wor-
den ist.

(2) Die in einer Gruppenarbeit erbrachten
Einzelleistungen führen außerdem dann
zu einemNichtbestehen,wenn sie denAn-
forderungen nach Ziffer 4.2.15 Satz 2 und
Ziffer 4.4.5 (1) nicht entsprechen.

6.2 Versäumnis, Rücktritt und Fristverlängerung

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit
„nicht ausreichend“ bewertet, wenn die
oder der Studierende zu einem Prüfungs-
termin aus von ihr oder ihm zu vertreten-
den Gründen nach verbindlicher Anmel-
dung nicht erscheint ohne fristgemäß ei-
nen Rücktritt erklärt zu haben oder der
von dem Prüfungsausschuss festgesetz-
teWiederholungszeitraumabgelaufen ist.
Gleiches gilt, wenn ein Abgabetermin ver-
säumt wurde.

(2) Der Rücktritt von einer Prüfungs- oder
Studienleistung, die bereits angetreten
wurde, hat die Erteilung der Note „nicht
ausreichend“ zur Folge, es sei denn, der
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Rücktritt erfolgt aus von der oder dem
Studierenden nicht zu vertretenden Grün-
den. Mit Ausgabe der Aufgabenstellung
ist die Prüfungs- oder Studienleistung an-
getreten.

(3) Ein Rücktritt ohne Angabe von Grün- (3) Als »Prüfungstermin« im Sinne von
den ist spätestens sieben Tage vor dem 6.2 (3) ABPO gilt jeweils der Tag, an dem
Prüfungstermin zu erklären. Die Be- die Aufgabenstellung ausgegeben wird.
sonderen Bestimmungen können auch Ein Rücktritt ohne Angaben von Gründen
regeln, dass ein Rücktritt ohne Angabe ist bis zum Beginn des Tages (0 Uhr)
von Gründen innerhalb eines Zeitraums vor dem Prüfungstermin ohne Angabe
von weniger als sieben Tagen vor dem von Gründen über das Prüfungsportal der
Prüfungstermin möglich ist. Hochschule möglich. Der Rücktritt ohne

Angabe von Gründen ist sowohl vom Erst-
Ist für den Studiengang vorgesehen, dass versuch als auch von den Wiederholungs-
die Studierenden zu den Wiederholungs- versuchen möglich. Für die Bachelor-Ar-
versuchen automatisch, verpflichtend beit gilt jedoch Ziffer 4.4.4 (3) ABPO.
angemeldet sind, ist ein Rücktritt ohne
Angabe von Gründen nur vom Erstver-
such möglich.

Ist in den Besonderen Bestimmungen
keine automatische, verpflichtende An-
meldung gemäß Ziffer 5.1 (4) vorgese-
hen, kann auch geregelt werden, dass ein
Rücktritt ohne Angabe von Gründen so-
wohl vom Erstversuch als auch von den
Wiederholungsversuchen möglich ist.

(4) Ist ein Rücktritt ohne Angabe von
Gründen gemäß 6.2 (3) nicht oder nicht
mehr möglich und bleibt die oder der Stu-
dierende dem Prüfungstermin fern, tritt
sie oder er von der Prüfung zurück oder
versäumt sie oder er für die Prüfung fest-
gesetzte Fristen, so hat sie oder er die gel-
tend gemachten Gründe dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich unter
Angabe der betreffenden Prüfung anzu-
zeigen und nachzuweisen.

(5) Der Nachweis der Gründe muss bei
Krankheit der oder des Studierenden bzw.

48



eines von ihr oder ihm zu betreuenden
Kindes durch Vorlage eines ärztlichen
Attestes erfolgen. Um eine sachgerechte
Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit
in der konkreten Prüfung durch den
Prüfungsausschuss sicherzustellen,
muss dieses die Art der Leistungsmin-
derung beinhalten. In den Besonderen
Bestimmungen kann ab dem zweiten
Fernbleiben von derselben Prüfungsleis-
tung hintereinander infolge Krankheit
auch die Vorlage eines entsprechenden
amtsärztlichen Attestes, ansonsten die
Vorlage einer amtlichen (behördlichen)
Bescheinigung gefordert werden. Ebenso
kann in den Besonderen Bestimmun-
gen festgelegt werden, dass bei einer
Verlängerung der Bearbeitungszeit der
Bachelor-Arbeit oder einer anderen
schriftlichen Ausarbeitung über eine
ebenfalls in den Besonderen Bestim-
mungen festgelegte Dauer hinaus ein
amtsärztliches Attest vorzulegen ist.

Im Falle der Krankheit einer oder eines
pflegebedürftigen anderen nahen Ange-
hörigen muss die oder der Studierende
sowohl die Pflegebedürftigkeit als auch
die Übernahme der Pflege mit amtlicher
Bescheinigung nachweisen. Eine Kosten-
übernahme für die geforderten Nachwei-
se erfolgt nicht.

(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet (6) Nach der Themenvergabe der Bache-
darüber, ob es sich um Gründe handelt, lor-Arbeit kann die Bearbeitungszeit aus
die die oder der Studierende zu vertreten Gründen, die die oder der Studierende
hat und ob die entsprechende Prüfung als nicht zu vertreten hat, durch den Prü-
nicht bestanden gilt. Wenn die oder der fungsausschuss auf schriftlichen Antrag
Studierende die Gründe nicht zu vertre- auf höchstens 16Wochen verlängertwer-
ten hat, gilt die Prüfung als nicht ange- den.
treten, der Prüfungsausschuss gewährt
eine neue Prüfungsmöglichkeit oder ei-
ne Fristverlängerung. Die Besonderen Be-
stimmungen können eine maximale Frist-
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verlängerung vorsehen.

(7) Auf Antrag einer Studierenden sind
die Mutterschutzfristen, wie sie im je-
weils gültigen Gesetz zum Schutze der
erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festge-
legt sind, entsprechend zu berücksichti-
gen. Dem Antrag sind die erforderlichen
Nachweise beizufügen. Die Mutterschutz-
fristen unterbrechen jede Frist nach der
Prüfungsordnung des Fachbereichs.

(8) Gleichfalls sind die Fristen der Eltern-
zeit nach Maßgabe des jeweiligen Geset-
zes auf Nachweis zu berücksichtigen. Die
oder der Studierendemuss bis spätestens
vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem
sie oder er die Elternzeit antreten will,
dem Prüfungsausschuss unter Beifügung
der erforderlichen Nachweise schriftlich
mitteilen, zu welchem Zeitraum sie oder
er Elternzeit in Anspruch nehmen will.
DerPrüfungsausschuss teilt der oder dem
Studierenden das Ergebnis sowie die neu
festgesetzten Prüfungszeiten unverzüg-
lich mit. Die Bearbeitungszeit der Bache-
lor-Arbeit kann nicht durch Elternzeit un-
terbrochen werden. Die gestellte Arbeit
gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der
Elternzeit erhält die oder der Studierende
ein neues Thema.

6.3 Täuschung und Ordnungsverstöße

(1) Versucht die oder der Studierende
das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungs-
oder Studienleistung durch Täuschung,
die Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel oder durch das Aneignen fremder
geistiger Leistung (Plagiat) zu beein-
flussen, wird die Prüfungsleistung oder
Studienleistung mit „nicht ausreichend“
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bewertet.

Das Gleiche gilt, wenn die oder der Stu-
dierende nach Ausgabe der Prüfungsar-
beit nicht zugelasseneHilfsmittelmit sich
führt und nicht nachweist, dass sie oder er
weder vorsätzlich noch fahrlässig in de-
ren Besitz gelangt ist.

(2) Versucht eine Studierende oder ein
Studierender, sich durch die Vorlage
gefälschter Unterlagen (insbesondere
Anmeldebestätigungen) die Teilnahme-
berechtigung zu einer Prüfungs- oder
Studienleistung zu erschleichen, wird
dies als Täuschungsversuch gewertet.
Die betroffene Prüfungs- oder Studi-
enleistung wird nicht gewertet. Die
Entscheidung hierüber trifft der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung der oder
des Betroffenen. Das weitere Verfahren
wird in Ziffer 9 geregelt.

(3) Mobiltelefone (z.B. Handys, Smart-
phones) oder andere elektronische Gerä-
te, soweit diese nicht ausdrücklich zuge-
lassen sind, dürfen im Prüfungsraum nur
in ausgeschaltetem Zustand sowie au-
ßerhalb der Reichweite mitgeführt wer-
den und sind auf Verlangen bei der Auf-
sicht abzugeben. Das unerlaubte Mitfüh-
ren dieser unzulässigen Hilfsmittel un-
ter Verstoß gegen Satz 1 wird als Täu-
schungsversuch gewertet. Die entspre-
chende Prüfungs- oder Studienleistung
wird mit „nicht ausreichend“ bewertet.

(4) Eine Studierende oder ein Studieren-
der, die oder der den ordnungsgemäßen
Ablauf der Prüfung – trotz Aufforderung
der aufsichtführenden Person dies zu un-
terlassen – stört, kann von der aufsicht-
führenden Person von der Fortsetzung
der Prüfung ausgeschlossen werden; im
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Falle des Ausschlusses wird die entspre-
chende Prüfung mit „nicht ausreichend“
bewertet. Wird eine Studierende oder ein
Studierender von derweiteren Erbringung
dieser Prüfung ausgeschlossen, kann sie
oder er verlangen, dass diese Entschei-
dung vom Prüfungsausschuss überprüft
wird. Das weitere Verfahren wird in Ziffer
9 geregelt.

(5) Im Falle eines mehrfachen oder
schwerwiegenden Täuschungsversu-
ches kann die oder der Studierende
exmatrikuliert werden. Die Entscheidung
hierüber trifft der Prüfungsausschuss
nach Anhörung der oder des Betroffenen.
Das weitere Verfahren wird in Ziffer
9 geregelt. Als schwerwiegender Täu-
schungsversuch gilt insbesondere, wenn
Studierende über die Person der oder des
Leistungserbringenden täuschen, indem
sie die Leistung durch eine andere Person
als sie selber erbringen lassen oder dies
versuchen.

Mit der Exmatrikulation ist je nach
Schwere des Falles eine Frist bis zu einer
Dauer von zwei Jahren festzusetzen, in-
nerhalb derer eine erneute Einschreibung
an der Hochschule ausgeschlossen ist.

Die Besonderen Bestimmungen können
weitere Sanktionsmöglichkeiten für die
unter Absatz 1 bis 4 beschriebenen Fälle
vorsehen.

(6) Hat die oder der Studierende bei der
Prüfung getäuscht und wird dies erst
nach der Aushändigung der Abschluss-
dokumente (Urkunde, Zeugnis usw.) be-
kannt, so kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die Noten für die Prüfungs-
oder Studienleistungen, bei deren Erbrin-
gung die oder der Studierende getäuscht
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hat, entsprechend berichtigen und die
Prüfung für „nicht bestanden“ erklären.

(7) Die durch Täuschung erworbenen
Abschlussdokumente (Urkunde, Zeugnis
usw.) sind einzuziehen und gegebenen-
falls neu zu erteilen. Eine Entscheidung
nach Absatz 6 ist nach einer Frist von
fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnis-
ses ausgeschlossen.
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7 Wiederholung von Prüfungs- und
Studienleistungen

7.1 Nichtwiederholbarkeit bestandener Prüfungs- und
Studienleistungen
Bestandene Prüfungs- und Studienleis-
tungen können nicht wiederholt werden.

7.2 Wiederholung

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistun-
gen können zweimal wiederholt werden.
Nicht bestandene Studienleistungen kön-
nen beliebig oft wiederholt werden.

(2) Für Wahlpflichtmodule kann in den (2) Die Festlegung auf ein Wahlpflicht-
Besonderen Bestimmungen festgelegt modul kann einmal nach einer erstmalig
werden, ob bzw. unter welchen Bedin- erfolglosen Prüfungsleistung durch An-
gungen nach einer erstmalig erfolglosen trag an den Prüfungsausschuss wider-
Prüfungsleistung die Wahl widerrufen rufen werden. Im Falle eines Wechsels
werden kann. Diese Möglichkeit kann beginnt die Versuchszählung von neuem.
einmalig genutzt werden. Die Besonderen Der Antrag muss spätestens bis zum Be-
Bestimmungen regeln auch für den Fall ginn der Anmeldefristen gestellt worden
eines Wechsels die Versuchszählung. sein.

Die Festlegung auf die Wahlpflicht-Lehr-
Für Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen veranstaltungen ist verbindlich, einWech-
kann in den Besonderen Bestimmungen sel ist nicht möglich.
festgelegt werden, ob und unter welchen
Voraussetzungen die Wahl widerrufen
werden kann. Den Studierenden stehen
in einer Wahlpflicht-Lehrveranstaltung
unabhängig davon, ob sie die Festlegung
widerrufen oder nicht, maximal drei
Versuche zu.
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Ein Wechsel ist ausgeschlossen, wenn
das Modul bzw. die Lehrveranstaltung be-
reits erfolgreich abgeschlossen wurde.

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen, die
nicht mehr wiederholt werden können,
sind von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu
bewerten. Für die Bewertungder Leistung
und die Bildung der Note gilt Ziffer 4.5.

(4) Eine zweite Wiederholung der Bache-
lor-Arbeit und −− soweit vorgesehen-
des −− Bachelor-Kolloquiums ist ausge-
schlossen.

(5) In Prüfungen, die nur in Form von (5) Die Studierenden können bei der letzt-
Klausuren abgenommen werden, kann in maligen Wiederholung zwischen Klausur
den Besonderen Bestimmungen vorgese- und mündlicher Prüfung wählen. Die Mit-
hen werden, dass die letztmalige Wieder- teilung der Prüfungsform ist unwiderruf-
holung der Prüfung in Form einer mündli- lich und muss mindestens zwei Wochen
chen Prüfung abzulegen ist oder dass die vor dem Prüfungstermin schriftlich an
Studierenden die Wahl zwischen Klausur den Prüfungsausschuss erfolgen.
oder mündlicher Prüfung haben.

7.3 Fristen

(1) Wiederholungsprüfungen für nicht
bestandene Prüfungsleistungen müssen
zum nächstmöglichen Termin abgelegt
werden.

(2) Die Wiederholung einer Studienleis-
tung ist nicht an bestimmte Fristen ge-
bunden, sofern nicht schon wegen der
zugehörigen Prüfungsleistung besondere
Fristen einzuhalten sind.

(3) Für die Wiederholung der Bachelor-
Arbeit gilt Ziffer 4.4.4 (3).
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7.4 Folgen des endgültigen Nichtbestehens
Ist die Wiederholung einer Prüfungsleis-
tung, die für das Bestehen eines Mo-
duls erforderlich gewesen wäre, nicht
mehr möglich, führt dies zum endgültigen
Nichtbestehen mit der Folge der Exmatri-
kulation (§ 59 (2) Nr. 6 HHG). Auf Antrag
erhält die oder der Studierende gegenVor-
lage der entsprechenden Nachweise und
der Exmatrikulationsbescheinigung eine
schriftliche Bescheinigung des Prüfungs-
ausschusses, welche die erbrachten Prü-
fungs- und Studienleistungen und deren
Noten sowie die zu dem jeweiligen Mo-
dul noch fehlenden Prüfungs- oder Studi-
enleistungen enthält und erkennen lässt,
dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den wurde.

7.5 Exmatrikulation nach § 59 (4) HHG
Wer innerhalb von vier Studiensemestern
keinen in einer Prüfungsordnung vorgese-
henen Leistungsnachweis besteht, kann
exmatrikuliert werden. Die Entscheidung
fällt der Prüfungsausschuss in Ausübung
pflichtgemäßen Ermessens. Den Studie-
renden ist vorher Gelegenheit zum recht-
lichen Gehör zu geben. Nach der Anhö-
rung kann der Prüfungsausschussmit der
oder dem Betroffenen auch eine schriftli-
che Vereinbarung treffen, in welchem die
im kommenden Semester zu erbringen-
den Leistungen in angemessenem Um-
fang verbindlich festgelegt werden. In
dieser Vereinbarung kann auch festgehal-
tenwerden, dass für den Fall derNichtein-
haltung die Exmatrikulation ausgespro-
chenwerden kann. Eine erneute Immatri-
kulation im selben Studiengang ist für die
Dauer von zwei Jahren zu versagen.

56



8 Klausureinsicht/Akteneinsicht

(1) Der Prüfungsausschuss hat sicherzu-
stellen, dass den Studierenden in ange-
messenem Zeitrahmen nach Bekanntga-
be der Noten Einsicht in die Prüfungs-
akten gewährt wird. Andernfalls können
Studierende innerhalb von zwei Monaten
nach Bekanntgabe der Noten beim Fach-
bereich Einsicht beantragen. Diese Ein-
sicht ist ihnen unverzüglich nach Antrag-
stellung zu gewähren.

(2) Das Recht auf Akteneinsicht nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz bleibt hier-
von unberührt.
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9 Widerspruch

(1) Widersprüche im Sinne der Verwal-
tungsgerichtsordnung (§ 68 ff. VwGO)
gegen das Prüfungsverfahren und gegen
Prüfungsentscheidungen sind, sofern ei-
ne Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde,
innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be, sonst innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntgabe beim Prüfungsausschuss ein-
zulegen. Die Frist wird auch durch die Ein-
legung bei der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten gewahrt.

(2) Hilft der Prüfungsausschuss dem Wi-
derspruch nicht ab, so leitet er dasVerfah-
ren gemeinsam mit der vollständigen Ak-
te der oder des Studierenden zurweiteren
Bearbeitung – unter Angabe des Sachver-
haltes, der Ablehnungsgründe und eines
Verfahrensvorschlages – an die Präsiden-
tin oder den Präsidenten weiter.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident
erlässt den Widerspruchsbescheid. Wird
der Widerspruch zurückgewiesen, sind in
dem Bescheid die Ablehnungsgründe an-
zugeben. Er ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung versehen.

(4) Die Studierenden haben sich während
eines schwebenden Prüfungsverfahrens
weiterhin zurückzumelden und haben die
im jeweiligen Semester anfallenden Se-
mesterbeiträge zu entrichten.

(5) Wurde der oder dem Studierenden ein
Bescheid über das endgültige Nichtbe-
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stehen von Prüfungsleistungen zugestellt
und ist dieser noch nicht bestandskräftig,
kann der Prüfungsausschuss bis zum
endgültigen Abschluss des Verfahrens
eine Zulassung zu weiteren Prüfungen
und zum Modul Bachelor-Thesis unter
Vorbehalt aussprechen.

Dabei soll in der Regel für das Modul, wel-
ches endgültig nicht bestanden wurde,
kein weiterer Prüfungsversuch gewährt
werden. Die oder der Studierende ist
darauf hinzuweisen, dass ihr oder ihm
während des schwebenden Verfahrens
erbrachte Leistungen im Falle der Nicht-
abhilfe rückwirkend wieder aberkannt
werden. Auf Antrag kann der Prüfungs-
ausschuss eine Bescheinigung über
während des schwebenden Verfahrens
erbrachte Leistungen ausstellen. Hierfür
gilt Ziffer 7.4 sinngemäß.

Richtet sich der Widerspruch gegen die
Bewertung einer nicht im letzten Versuch
erbrachten Prüfungsleistung, kann der
Prüfungsausschuss auf schriftlichen
Antrag der oder des Studierenden eine
Befreiung von der Teilnahme an den ent-
sprechenden Wiederholungsprüfungen
der streitgegenständlichen Prüfung aus-
sprechen. Der Antrag muss spätestens
bis zum Ende der für die jeweilige Prüfung
gültigen Anmeldefrist gestellt werden.

Abweichende Fristen können in den Be-
sonderen Bestimmungen geregelt wer-
den.
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10 Abschlussdokumente

10.1 Abschluss-Zeugnis

10.1.1 Abschluss-Zeugnis der Bachelor-Prüfung

(1) Über die bestandene Bachelor-Prü-
fung wird unverzüglich, möglichst inner-
halb von vier Wochen, ein Abschluss-
Zeugnis erteilt, das die Noten aller Modu-
le, die in die Gesamtnotenberechnung ein-
gehen, enthält. Das Thema der Bachelor-
Arbeit wird angegeben.

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Ta-
ges, an dem die letzte Prüfung erbracht
wurde. Ist die Bachelor-Arbeit die letzte
Prüfung, gilt das Datum der Abgabe.

(3) Das Abschluss-Zeugnis enthält die
Gesamtnote. Diese wird nach Maßgabe
von Ziffer 4.5 (6) errechnet. Hinter der in
Worten geschriebenen Note wird in Klam-
mern der Notenwert gemäß Ziffer 4.5 (7),
Tabelle C, angegeben.

10.1.2 Unterschrift und Siegel Fachbereich
Das Zeugnis über den erfolgreichen Ab-
schluss der Bachelor-Prüfung wird von
der oder dem Vorsitzenden des zustän-
digen Prüfungsausschusses und der zu-
ständigen Dekanin oder dem zuständigen
Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel
des Fachbereichs versehen.
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10.2 Urkunde über die Verleihung des akademischen
Grades

(1) Neben demBachelor-Zeugnis wird der
oder dem Studierenden eine Urkunde mit
demDatumdes Zeugnisses ausgehändigt.
Darin wird die Verleihung des Bachelor-
Grades entsprechend der Akkreditierung
des Studiengangs und ggf. entsprechend
der Systemakkreditierung der Hochschu-
le beurkundet.

(2) Die Urkunde über die Verleihung des
akademischen Grades wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten der Hoch-
schule und der zuständigen Dekanin oder
dem zuständigen Dekan unterzeichnet
und mit dem Siegel der Hochschule ver-
sehen.

10.3 Diploma Supplement
Die Hochschule stellt eine Vorlage für das Siehe Anlage Diploma Supplement.
Diploma Supplement in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend dem „Di-
ploma Supplement Modell“ der Europäi-
schen Union zur Verfügung. Die studi-
engangsspezifischen Inhalte des Diplo-
ma Supplements sind in deutscher und
englischer Sprache in den Besonderen
Bestimmungen festzulegen. Das Diplo-
ma Supplement wird von der Dekanin
oder dem Dekan und der oder dem Prü-
fungsausschussvorsitzenden unterzeich-
net und gilt nur in Verbindungmit demOri-
ginal-Zeugnis.
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10.4 Transcript of Records
Der Fachbereich stellt ein Transcript of
Records (Abschrift der Studiendaten) in
englischer Sprache aus, das mit dem Sie-
gel des Fachbereichs versehen wird und
nur in Verbindung mit dem Original-Zeug-
nis gilt. Im Transcript of Records wer-
den alle erfolgreich absolvierten Module
mit ihren Prüfungs- und Studienleistun-
gen aufgeführt. Zudem sind die vergebe-
nen Credit-Points, die Dauer des Moduls
sowie die Noten aufzuführen.
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11 Fremdsprachenregelungen

(1) Lehrveranstaltungen, Prüfungs- und (1) Aufgrund der internationalen Aus-
Studienleistungen aus demPflichtbereich richtung des Studiengangs Maschi-
können auf Englisch angeboten werden, nenbau können Lehrveranstaltungen
wenn parallel oder zumindest innerhalb und Leistungsnachweise ausschließlich
eines dem Studienplan entsprechenden fremdsprachlich angeboten werden.
Zeitraumes diese samt Leistungsnach- Die jeweilige Unterrichts- und Prü-
weis auch auf Deutsch angeboten wer- fungssprache wird im Modulhandbuch
den. Die Besonderen Bestimmungen kön- geregelt. Sieht das Modulhandbuch meh-
nen in begründeten Fällen abweichende rere mögliche Sprachen vor, wird vor
Regelungen bezüglich eines ausschließ- Semesterbeginn fachbereichsöffentlich
lich englischsprachigen Angebotes oder durch Aushang am schwarzen Brett des
bezüglich weiterer Fremdsprachen tref- Studiengangs oder auf der Internetseite
fen. oder über das Portal der Hochschule

unter dem Studiengang bekannt gegeben,
in welcher Sprache die Veranstaltung
und gegebenenfalls Leistungsnachweise
stattfinden.

(2) In Wahlpflicht- und Wahlmodulen
können Lehrveranstaltungen und Leis-
tungsnachweise fremdsprachlich ange-
boten werden. Die jeweilige Unterrichts-
undPrüfungssprachewird imModulhand-
buch geregelt.

(3) In jedem Fall ist sicherzustellen,
dass auch im Falle von Wiederholungs-
prüfungen konstante Prüfungsbedingun-
genen herrschen und auch bei einem
Wechsel in der Sprache der Lehrveran-
staltung die Wiederholungsprüfungen in
der jeweils gleichen Sprache wie die ur-
sprüngliche Ausgangsprüfung angeboten
werden.
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12 Kooperationen
Bei Kooperationen der Hochschule Rhein-
Main mit anderen Hochschulen, etwa
durch das Betreiben eines gemeinsamen
Studiengangs oder dem Austausch von
einzelnen Modulen, werden die hierfür
spezifischen studienorganisatorischen
Besonderheiten, insbesondere das von
den Studierenden abzuleistende Stu-
dienprogramm und das Verfahren der
Immatrikulation und des endgültigen
Nichtbestehens bzw. der Exmatrikulati-
on, unbeschadet der sonstigen für den
Studiengang geltenden satzungsrechtli-
chen Bestimmungen in einer besonderen
Kooperationsvereinbarung geregelt.
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13 Einstellung von Studiengängen
Wird ein Studiengang eingestellt, wird
den Studierenden nach § 15 (3) HHG die
Möglichkeit eröffnet, das Studium inner-
halb der Regelstudienzeit abzuschließen.
Dies gilt nicht, wenn das Weiterstudium
in einem vergleichbaren Studiengang ei-
ner anderen hessischen Hochschule auf-
grund der räumlichen Nähe oder aus an-
deren Gründen zumutbar ist. Der Fach-
bereichsrat beschließt, in welchem Zeit-
raum noch Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen angeboten werden.
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14 Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Bestimmungen für Diese Besonderen Bestimmungen treten
Prüfungsordnungen der Bachelorstu- mit Veröffentlichung in den Amtlichen
diengänge der Hochschule RheinMain Mitteilungen der Hochschule RheinMain
– University of Applied Sciences – zum 01.10.2019 in Kraft.
Wiesbaden Rüsselsheim treten mit Die Bestimmungen dieser Prüfungsord-
Veröffentlichung in den Amtlichen Mittei- nung gelten ab Inkrafttreten für al-
lungen der Hochschule RheinMain zum le Studierenden des Bachelor-Studien-
24.01.2017 in Kraft. Die derzeit geltenden gangs. Für Studierende, die ihr Bache-
Prüfungsordnungen der Fachbereiche lor-Studium vor Inkrafttreten dieser Prü-
– Teile B – (Besondere Bestimmungen) fungsordnung begonnen haben, gilt die
sind bei jeder Veränderung, spätestens zu der alten Prüfungsordnung (AM Nr.
aber bei der Reakkreditierung durch 469) als Änderung veröffentlichte Anlage
solche Prüfungsordnungen (Besondere Übergangsregelung.
Bestimmungen) zu ersetzen, die sich
auf diese Allgemeinen Bestimmungen
für Prüfungsordnungen beziehen. Bis
zum Inkrafttreten neuer Besonderer
Bestimmungen gelten die Allgemeinen
Bestimmungen für Prüfungsordnun-
gen der Bachelor-Studiengänge vom
20.08.2012 in der Fassung der Amtlichen
Mitteilung Nr. 223 vom 16.04.2013.

Für alle Studiengänge, die zum Inkraft-
treten dieser Allgemeinen Bestimmungen
mit einer Ausnahmegenehmigung gemäß
§ 12 (2) Satz 2 des HHG betrieben wer-
den sowie für Studiengänge, die sich zum
Inkrafttreten dieser Allgemeinen Bestim-
mungen in einem laufenden Akkreditie-
rungsverfahren befinden, können die sich
im Rahmen des Akkreditierungsverfah-
rens ergebenden notwendigen Änderun-
gen noch im Rahmen der Allgemeinen Be-
stimmungen für Prüfungsordnungen vom
20.08.2012 in der Fassung der Amtlichen
Mitteilung Nr. 223 vom 16.04.2013 vorge-
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nommen werden.

Wiesbaden, den 24.01.2017 Wiesbaden, den 17.07.2019

in Vertretung des Präsidenten Prof. Dr. MSc. Christiane Jost
Prof. Dr. MSc. Christiane Jost Vizepräsident/in der Hochschule

RheinMain

Prof. Dr.-Ing. Christian Glockner
Dekan/in des Fachbereichs Ingenieurwis-
senschaften
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Curriculum
Maschinenbau (B.Eng.), PO 2019

Gemeinsamer Studienabschnitt
Die Module sind entsprechend der Studierreihenfolge sortiert.

Module und Lehrveranstaltungen C
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fV

Fertigungsverfahren 6 5 1. PL KT-VL u. PT-VL u. K
Fertigungsverfahren 6 5.0 1. V + Ü + P

Mathematik A 8 8 1. PL K Ja
Mathematik 1 8 8 1. V + Ü

Naturwissenschaften 3 3 1. PL K o. AH
Grundzüge der Physik 3 3 1. V + Ü

TechnischeMechanik A 5 5 1. PL K
Technische Mechanik 1 (Statik) 5 5 1. V + Ü

Werkstoffe A 4 4 1. PL PT-VL u. K
Werkstoffe 1 4 4.0 1. V + P

Konstruktion A 8 7 1. - 2.
Kommunikation in der Technik 1 1 2. V SL RPr
Konstruktion 1 7 6 1. - 2. V + P PL KT-VL u. PT-VL u. K

Elektrotechnik 5 5 2. PL K
Elektrotechnik 5 5 2. V + Ü

Mathematik B 6 5 2. Ja

Einführung Matlab 2 1.0 2. V + P SL
bHA u. KT o. bHA o. KT

[MET]
Mathematik 2 4 4 2. V + Ü PL K

TechnischeMechanik B 5 5 2. PL K
Technische Mechanik 2 (Elastostatik) 5 5 2. V + Ü

Werkstoffe B 5 4.5 2. PL PT-VL u. K
Kunststoffe 3 2.5 2. V + P
Werkstoffe 2 2 2 2. V + P

Wärmelehre 5 5 2. PL K
Wärmelehre 5 5 2. V + Ü

Informatik 6 6 3. Ja
Informations- und Kommunikationstechnologie im Maschinenbau 2 2.0 3. V + P SL KT u. PT o. KT
Prozedurale Programmierung und Problemlösestrategien 4 4 3. V + P PL PT-VL u. BT o. BT

Konstruktion B 8 5 3. Ja
Konstruktion 2 4 3 3. V + Ü PL K o. mP
Konstruktion 2 Praktikum 4 2 3. P SL PT

Mathematik C 5 4 3. PL K Ja
Mathematik 3 5 4 3. V + Ü

TechnischeMechanik C 5 5 3. PL K Ja
Technische Mechanik 3 (Dynamik) 5 5 3. V + Ü

Wärmeübertragung / Strömungslehre 6 6 3. PL PT-VL u. K Ja
Strömungslehre 3 3 3. V + Ü
Wärmeübertragung 3 3.0 3. V + Ü + P

Konstruktion C 8 5 4. Ja
Konstruktion 3 4 3 4. V + Ü PL K o. mP
Konstruktion 3 Praktikum 4 2 4. P SL PT o. KT

Management 5 4 4. Ja
Betriebswirtschaftslehre 2 2 4. SU PL K
Projektmanagement 3 2 4. SU SL AH

Maschinendynamik 3 3 4. PL K Ja
Maschinendynamik 3 3 4. V + Ü

Mess- und Sensortechnik 5 4 4. PL PT-VL u. K Ja
Mess- und Sensortechnik 5 4 4. V + P

Regelungstechnik 5 4 4. PL PT-VL u. K Ja
Regelungstechnik 5 4 4. V + Ü + P

Sprachen 4 4 4. PL bHA u. K u. mP Ja
Technisches Englisch 4 4 4. SU

Bachelor Thesis 12 7. PL AH Ja
Bachelor-Arbeit 12 7. BA

Bei Lehrveranstaltungen der Lehrform Praktikum, deren Kompetenzen in Form einer praktischen Tätigkeit geprüft werden, besteht Anwesenheitspflicht. Im Falle unverschuldeter
Versäumnis (vgl. BBPO Ziffer 6.2) einzelner Termine wird im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten zeitnah ein Ersatztermin angeboten. Sofern aus organisatorischen
Gründen kein Ersatztermin angeboten werden kann, gilt eine Anwesenheitspflicht von 80 % bei den Lehrveranstaltungsterminen.
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Module und Lehrveranstaltungen C
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Berufspraktische Tätigkeit 18 0.5 7. PL AH Ja
Begleitseminar 1 0.5 7. SU Ja
Praktikum 17 0 7. P Ja

Allgemeine Abkürzungen:

CP: Credit-Points nach ECTS, SWS: Semesterwochenstunden, PL: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung,MET:mit Erfolg teilgenommen,∼: je nach Auswahl,—: nicht festgelegt,
fV: formale Voraussetzungen (”Ja”: Näheres siehe Prüfungsordnung)

Lehrformen:

V: Vorlesung , SU: Seminaristischer Unterricht , Ü: Übung , P: Praktikum , BA: Bachelor-Arbeit , Proj: Projekt

Prüfungsformen:

AH: Ausarbeitung/Hausarbeit , BT: Bildschirmtest , FG: Fachgespräch , K: Klausur , KT: Kurztest , PT: praktische/künstlerische Tätigkeit , RPr: Referat/Präsentation , bHA: be-
wertete Hausaufgabe , mP: mündliche Prüfung , ∼: Je nach Auswahl , AH-VL: Vorleistung Ausarbeitung/Hausarbeit , BT-VL: Vorleistung Bildschirmtest , KT-VL: Vorleistung
Kurztest , PT-VL: Vorleistung Praktische Tätigkeit , bHA-VL: Vorleistung bewertete Hausaufgabe
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Curriculum
Maschinenbau (B.Eng.), PO 2019

Studienrichtung Allgemeiner Maschinenbau
Die Module sind entsprechend der Studierreihenfolge sortiert.

Module und Lehrveranstaltungen C
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1. Auswahl aus demWahlpflichtkatalog Allgemeiner Maschinenbau 15 ∼ 5.
Produktion und Qualität 5 5 5. PL PT-VL u. K Ja

Produktionstechnik 3 3 5. V + P
Qualitätsmanagement 2 2 5. V

Projektarbeit 10 5. Ja
Projektarbeit 1 5 5. Proj PL AH
Projektarbeit 2 5 5. Proj PL AH

2. Auswahl aus demWahlpflichtkatalog Allgemeiner Maschinenbau 20 ∼ 6.
Wahlpflichtangebot Maschinenbau 10 ∼ 6. Ja

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Studienleistung (siehe Fußnote 1) – Es sind Stu-
dienleistungen zu wählen. Zum Erreichen der Gesamt-CP des Moduls kann die Anzahl
von 10 CP einmalig mit einer Studienleistung überbucht werden.

6. ∼

3D-Druck in der Produktentwicklung 3 2 6. SU SL AH [MET]
Cleaner Production 3 3 6. SU SL AH o. K [MET]
Ethik und Technik 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Flugsicherungstechnik und -betrieb 3 3 6. SU SL AH o. K o. mP [MET]
Frauen in Ingenieurwissenschaften 2 2 6. SU SL AH o. RPr [MET]
Konstruktionswettbewerb 3 2 6. P SL PT [MET]
Kurse des Competence & Career Center 1 1 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 2 3 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 3 5 6. SU SL ∼ [MET]
Personal & Organisation 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Strategisches Management 3 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Umweltinformationssysteme 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Verzahnungstechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Volkswirtschaftslehre 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Thermische Fügetechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Recht – 2 CP müssen gewählt werden 2 2.0 6.
Recht (Einführung) 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Wirtschaftsrecht 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Prüfungsleistung (siehe Fußnote 2) – Es ist eine
Prüfungsleistung zu wählen.

6. ∼

Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Flugbetrieb mit Drehflüglern 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Leistungsübertragung 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Vehicle Development 2 2 6. SU PL RPr o. AH o. mP

Wahlpflichtkatalog: Allgemeiner Maschinenbau – Es sind 15 CP im 5. und 20 CP im 6.
Semester zu wählen.

∼ 5. - 6. ∼ ∼

Antriebe 5 5 5. - 6. Ja
Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K
Elektrische Antriebssysteme 2 2 5. - 6. SU SL AH

Einführung in die Flugbetriebstechnik 5 5 5. - 6. PL K Ja
Grundlagen der Flugbetriebstechnik 3 3 5. - 6. SU
Operationelle Luftfahrttechnik 2 2 5. - 6. SU

Einführung in die Flugzeugsystemtechnik 5 5 5. - 6. PL K o. AH Ja
Flugzeugsystementwurf 2 2 5. - 6. SU
Grundlagen der Flugzeugsystemtechnik 3 3 5. - 6. SU

Einführung in die Luftfahrttechnik 5 5 5. - 6. PL K Ja
Flugleistungen 3 3 5. - 6. SU
Grundlagen der Aerodynamik 2 2 5. - 6. SU

Energietechnik 5 4.5 5. - 6. PL K o. mP o. AH Ja
Heiz- und Kühltechnik 5 4.5 5. - 6. V + P

Fahrwerktechnik 5 3.5 5. - 6. PL PT-VL u. K Ja
Fahrwerktechnik Grundlagen 5 3.5 5. - 6. V + P

Bei Lehrveranstaltungen der Lehrform Praktikum, deren Kompetenzen in Form einer praktischen Tätigkeit geprüft werden, besteht Anwesenheitspflicht. Im Falle unverschuldeter
Versäumnis (vgl. BBPO Ziffer 6.2) einzelner Termine wird im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten zeitnah ein Ersatztermin angeboten. Sofern aus organisatorischen
Gründen kein Ersatztermin angeboten werden kann, gilt eine Anwesenheitspflicht von 80 % bei den Lehrveranstaltungsterminen.
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Module und Lehrveranstaltungen C
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International Competence 10 ∼ 5. - 6. SL ∼ Ja
International Competence 10 5. - 6. V

Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 4.5 5. - 6. PL K o. mP o. AH Ja
Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 4.5 5. - 6. V + P

NumerischeMethoden imMaschinenbau 5 4 5. - 6. PL
bHA-VL u. KT o.

bHA-VL u. K o. bHA-VL
u. BT

Ja

Numerische Methoden im Maschinenbau 5 4 5. - 6. V + P

Optimierung von Fahrzeugsystemen 5 5 5. - 6. PL
K o. AH-VL u. K o. AH

u. K
Ja

Mechatronische Systeme 2 2 5. - 6. SU
Optimierung von Antriebsmaschinen 3 3 5. - 6. SU + P

Produkt Lebenszyklus Management (PLM) und CAD (siehe Fußnote 3) 5 4 5. - 6. PL AH u. K Ja
Produkt Lebenszyklus Management (PLM) und CAD 5 4 5. - 6. V + P

Produktentwicklung 5 4 5. - 6. PL AH Ja
Moderne Methoden der PE 5 4 5. - 6. SU

Produktion 5 5 5. - 6. PL
PT-VL u. BT u. K o.
PT-VL u. BT u. mP

Ja

CAM - Werkzeugmaschinen 5 5 5. - 6. V + P

Regenerative Energien 5 4.5 5. - 6. PL
AH u. K o. AH o. FG u.

K
Ja

Blockheizkraftwerke 3 2.5 5. - 6. V + P
Energiewirtschaft 2 2 5. - 6. SU

Regenerative Energien 2 5 4.5 5. - 6. PL
AH o. K o. AH u. FG o.

FG u. K
Ja

Solarenergie 3 2.5 5. - 6. SU + P
Wind-/Wasserkraft 2 2 5. - 6. V

Simulation 5 5 5. - 6. Ja
Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) 2 2 5. - 6. SU + P SL AH o. FG

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Thermisches Fügen und Robotik 5 5 5. - 6. PL PT-VL u. K

Robotertechnik 3 3 5. - 6. V + P
Thermische Fügeverfahren 2 2 5. - 6. V + P

Verbrennungsmotoren 5 4 5. - 6. PL PT-VL u. K Ja
Verbrennungsmotoren 5 4 5. - 6. V + P

Allgemeine Abkürzungen:

CP: Credit-Points nach ECTS, SWS: Semesterwochenstunden, PL: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung,MET:mit Erfolg teilgenommen,∼: je nach Auswahl,—: nicht festgelegt,
fV: formale Voraussetzungen (”Ja”: Näheres siehe Prüfungsordnung)

Lehrformen:

V: Vorlesung , SU: Seminaristischer Unterricht , Ü: Übung , P: Praktikum , BA: Bachelor-Arbeit , Proj: Projekt

Prüfungsformen:

AH: Ausarbeitung/Hausarbeit , BT: Bildschirmtest , FG: Fachgespräch , K: Klausur , KT: Kurztest , PT: praktische/künstlerische Tätigkeit , RPr: Referat/Präsentation , bHA: be-
wertete Hausaufgabe , mP: mündliche Prüfung , ∼: Je nach Auswahl , AH-VL: Vorleistung Ausarbeitung/Hausarbeit , BT-VL: Vorleistung Bildschirmtest , KT-VL: Vorleistung
Kurztest , PT-VL: Vorleistung Praktische Tätigkeit , bHA-VL: Vorleistung bewertete Hausaufgabe

¹Es sind Lehrveranstaltungen als Studienleistungen zu wählen. Alternativ können auch die Leistungen aus dem Wahlpflichtkatalog gewählt werden, sofern sie nicht in den Wahl-
pflichtmodulen belegt bzw. als PL imWahlpflichtangebot gewählt werden. ZumErreichen der Gesamt-CP desModuls kann die Anzahl von 10 CP einmaligmit einer Studienleistung
überbucht werden.

²Es ist eine Lehrveranstaltung als Prüfungsleistung zu wählen. Alternativ können auch Prüfungsleistungen aus demWahlpflichtkatalog Allgemeiner Maschinenbau gewählt werden,
sofern sie nicht in den Wahlpflichtmodulen belegt werden. Die PL bildet die Modulnote.

³Die Ausarbeitung/Hausarbeit wird mit MET bewertet.
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Curriculum
Maschinenbau (B.Eng.), PO 2019

Studienrichtung Fahrzeugtechnik (siehe Fußnote 1)
Die Module sind entsprechend der Studierreihenfolge sortiert.

Module und Lehrveranstaltungen C
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Produktion und Qualität 5 5 5. PL PT-VL u. K Ja
Produktionstechnik 3 3 5. V + P
Qualitätsmanagement 2 2 5. V

Projektarbeit 10 5. Ja
Projektarbeit 1 5 5. Proj PL AH
Projektarbeit 2 5 5. Proj PL AH

Antriebe 5 5 5. - 6. Ja
Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K
Elektrische Antriebssysteme 2 2 5. - 6. SU SL AH

Fahrwerktechnik 5 3.5 5. - 6. PL PT-VL u. K Ja
Fahrwerktechnik Grundlagen 5 3.5 5. - 6. V + P

Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 4.5 5. - 6. PL K o. mP o. AH Ja
Kraft- und Arbeitsmaschinen 5 4.5 5. - 6. V + P

NumerischeMethoden imMaschinenbau 5 4 5. - 6. PL
bHA-VL u. KT o.

bHA-VL u. K o. bHA-VL
u. BT

Ja

Numerische Methoden im Maschinenbau 5 4 5. - 6. V + P

Optimierung von Fahrzeugsystemen 5 5 5. - 6. PL
K o. AH-VL u. K o. AH

u. K
Ja

Mechatronische Systeme 2 2 5. - 6. SU
Optimierung von Antriebsmaschinen 3 3 5. - 6. SU + P

Simulation 5 5 5. - 6. Ja
Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) 2 2 5. - 6. SU + P SL AH o. FG

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Verbrennungsmotoren 5 4 5. - 6. PL PT-VL u. K Ja

Verbrennungsmotoren 5 4 5. - 6. V + P
Wahlpflichtangebot Maschinenbau 10 ∼ 6. Ja

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Studienleistung (siehe Fußnote 2) – Es sind Stu-
dienleistungen zu wählen. Zum Erreichen der Gesamt-CP des Moduls kann die Anzahl
von 10 CP einmalig mit einer Studienleistung überbucht werden.

6. ∼

3D-Druck in der Produktentwicklung 3 2 6. SU SL AH [MET]
Cleaner Production 3 3 6. SU SL AH o. K [MET]
Ethik und Technik 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Flugsicherungstechnik und -betrieb 3 3 6. SU SL AH o. K o. mP [MET]
Frauen in Ingenieurwissenschaften 2 2 6. SU SL AH o. RPr [MET]
Konstruktionswettbewerb 3 2 6. P SL PT [MET]
Kurse des Competence & Career Center 1 1 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 2 3 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 3 5 6. SU SL ∼ [MET]
Personal & Organisation 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Strategisches Management 3 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Umweltinformationssysteme 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Verzahnungstechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Volkswirtschaftslehre 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Thermische Fügetechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Recht – 2 CP müssen gewählt werden 2 2.0 6.
Recht (Einführung) 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Wirtschaftsrecht 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

Bei Lehrveranstaltungen der Lehrform Praktikum, deren Kompetenzen in Form einer praktischen Tätigkeit geprüft werden, besteht Anwesenheitspflicht. Im Falle unverschuldeter
Versäumnis (vgl. BBPO Ziffer 6.2) einzelner Termine wird im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten zeitnah ein Ersatztermin angeboten. Sofern aus organisatorischen
Gründen kein Ersatztermin angeboten werden kann, gilt eine Anwesenheitspflicht von 80 % bei den Lehrveranstaltungsterminen.
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Module und Lehrveranstaltungen C
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LV-Liste: Wahlpflichtangebot Prüfungsleistung (siehe Fußnote 3) – Es ist eine
Prüfungsleistung zu wählen.

6. ∼

Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Flugbetrieb mit Drehflüglern 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Leistungsübertragung 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Vehicle Development 2 2 6. SU PL RPr o. AH o. mP

Allgemeine Abkürzungen:

CP: Credit-Points nach ECTS, SWS: Semesterwochenstunden, PL: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung,MET:mit Erfolg teilgenommen,∼: je nach Auswahl,—: nicht festgelegt,
fV: formale Voraussetzungen (”Ja”: Näheres siehe Prüfungsordnung)

Lehrformen:

V: Vorlesung , SU: Seminaristischer Unterricht , Ü: Übung , P: Praktikum , BA: Bachelor-Arbeit , Proj: Projekt

Prüfungsformen:

AH: Ausarbeitung/Hausarbeit , BT: Bildschirmtest , FG: Fachgespräch , K: Klausur , KT: Kurztest , PT: praktische/künstlerische Tätigkeit , RPr: Referat/Präsentation , bHA: be-
wertete Hausaufgabe , mP: mündliche Prüfung , ∼: Je nach Auswahl , AH-VL: Vorleistung Ausarbeitung/Hausarbeit , BT-VL: Vorleistung Bildschirmtest , KT-VL: Vorleistung
Kurztest , PT-VL: Vorleistung Praktische Tätigkeit , bHA-VL: Vorleistung bewertete Hausaufgabe

¹In Absprache mit der/dem Auslandsbeauftragten können Module im Umfang von 10 CP frei nach dem Angebot einer ausländischen Universität durch das Modul International
Competence ersetzt werden.

²Es sind Lehrveranstaltungen als Studienleistungen zu wählen. Alternativ können auch die Leistungen aus dem Wahlpflichtkatalog gewählt werden, sofern sie nicht in den Wahl-
pflichtmodulen belegt bzw. als PL imWahlpflichtangebot gewählt werden. ZumErreichen der Gesamt-CP desModuls kann die Anzahl von 10 CP einmaligmit einer Studienleistung
überbucht werden.

³Es ist eine Lehrveranstaltung als Prüfungsleistung zu wählen. Alternativ können auch Prüfungsleistungen aus demWahlpflichtkatalog Allgemeiner Maschinenbau gewählt werden,
sofern sie nicht in den Wahlpflichtmodulen belegt werden. Die PL bildet die Modulnote.

6



Curriculum
Maschinenbau (B.Eng.), PO 2019

Studienrichtung Virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung (siehe Fußnote 1)
Die Module sind entsprechend der Studierreihenfolge sortiert.

Module und Lehrveranstaltungen C
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Produktion und Qualität 5 5 5. PL PT-VL u. K Ja
Produktionstechnik 3 3 5. V + P
Qualitätsmanagement 2 2 5. V

Projektarbeit 10 5. Ja
Projektarbeit 1 5 5. Proj PL AH
Projektarbeit 2 5 5. Proj PL AH

Antriebe 5 5 5. - 6. Ja
Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K
Elektrische Antriebssysteme 2 2 5. - 6. SU SL AH

NumerischeMethoden imMaschinenbau 5 4 5. - 6. PL
bHA-VL u. KT o.

bHA-VL u. K o. bHA-VL
u. BT

Ja

Numerische Methoden im Maschinenbau 5 4 5. - 6. V + P
Produkt Lebenszyklus Management (PLM) und CAD 5 4 5. - 6. PL AH u. K Ja

Produkt Lebenszyklus Management (PLM) und CAD 5 4 5. - 6. V + P
Produktentwicklung 5 4 5. - 6. PL AH Ja

Moderne Methoden der PE 5 4 5. - 6. SU

Produktion 5 5 5. - 6. PL
PT-VL u. BT u. K o.
PT-VL u. BT u. mP

Ja

CAM - Werkzeugmaschinen 5 5 5. - 6. V + P
Simulation 5 5 5. - 6. Ja

Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) 2 2 5. - 6. SU + P SL AH o. FG

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Thermisches Fügen und Robotik 5 5 5. - 6. PL PT-VL u. K

Robotertechnik 3 3 5. - 6. V + P
Thermische Fügeverfahren 2 2 5. - 6. V + P

Wahlpflichtangebot Maschinenbau 10 ∼ 6. Ja
LV-Liste: Wahlpflichtangebot Studienleistung (siehe Fußnote 2) – Es sind Stu-
dienleistungen zu wählen. Zum Erreichen der Gesamt-CP des Moduls kann die Anzahl
von 10 CP einmalig mit einer Studienleistung überbucht werden.

6. ∼

3D-Druck in der Produktentwicklung 3 2 6. SU SL AH [MET]
Cleaner Production 3 3 6. SU SL AH o. K [MET]
Ethik und Technik 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Flugsicherungstechnik und -betrieb 3 3 6. SU SL AH o. K o. mP [MET]
Frauen in Ingenieurwissenschaften 2 2 6. SU SL AH o. RPr [MET]
Konstruktionswettbewerb 3 2 6. P SL PT [MET]
Kurse des Competence & Career Center 1 1 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 2 3 6. SU SL ∼ [MET]
Kurse des Competence & Career Center 3 5 6. SU SL ∼ [MET]
Personal & Organisation 2 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Strategisches Management 3 2 6. SU SL K o. mP o. AH [MET]
Umweltinformationssysteme 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Verzahnungstechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Volkswirtschaftslehre 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Thermische Fügetechnik 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

LV-Liste: Wahlpflichtangebot Recht – 2 CP müssen gewählt werden 2 2.0 6.
Recht (Einführung) 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]
Wirtschaftsrecht 2 2 6. SU SL K o. mP [MET]

Bei Lehrveranstaltungen der Lehrform Praktikum, deren Kompetenzen in Form einer praktischen Tätigkeit geprüft werden, besteht Anwesenheitspflicht. Im Falle unverschuldeter
Versäumnis (vgl. BBPO Ziffer 6.2) einzelner Termine wird im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten zeitnah ein Ersatztermin angeboten. Sofern aus organisatorischen
Gründen kein Ersatztermin angeboten werden kann, gilt eine Anwesenheitspflicht von 80 % bei den Lehrveranstaltungsterminen.

7



Module und Lehrveranstaltungen C
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LV-Liste: Wahlpflichtangebot Prüfungsleistung (siehe Fußnote 3) – Es ist eine
Prüfungsleistung zu wählen.

6. ∼

Antriebstechnik 3 3 5. - 6. SU PL K

Finite Elemente Methode (FEM) 3 3 5. - 6. SU + P PL
K o. BT u. K o. BT-VL u.

BT u. K
Flugbetrieb mit Drehflüglern 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Leistungsübertragung 2 2 6. SU PL AH o. K o. mP
Vehicle Development 2 2 6. SU PL RPr o. AH o. mP

Allgemeine Abkürzungen:

CP: Credit-Points nach ECTS, SWS: Semesterwochenstunden, PL: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung,MET:mit Erfolg teilgenommen,∼: je nach Auswahl,—: nicht festgelegt,
fV: formale Voraussetzungen (”Ja”: Näheres siehe Prüfungsordnung)

Lehrformen:

V: Vorlesung , SU: Seminaristischer Unterricht , Ü: Übung , P: Praktikum , BA: Bachelor-Arbeit , Proj: Projekt

Prüfungsformen:

AH: Ausarbeitung/Hausarbeit , BT: Bildschirmtest , FG: Fachgespräch , K: Klausur , KT: Kurztest , PT: praktische/künstlerische Tätigkeit , RPr: Referat/Präsentation , bHA: be-
wertete Hausaufgabe , mP: mündliche Prüfung , ∼: Je nach Auswahl , AH-VL: Vorleistung Ausarbeitung/Hausarbeit , BT-VL: Vorleistung Bildschirmtest , KT-VL: Vorleistung
Kurztest , PT-VL: Vorleistung Praktische Tätigkeit , bHA-VL: Vorleistung bewertete Hausaufgabe

¹In Absprache mit der/dem Auslandsbeauftragten können Module im Umfang von 10 CP frei nach dem Angebot einer ausländischen Universität durch das Modul International
Competence ersetzt werden.

²Es sind Lehrveranstaltungen als Studienleistungen zu wählen. Alternativ können auch die Leistungen aus dem Wahlpflichtkatalog gewählt werden, sofern sie nicht in den Wahl-
pflichtmodulen belegt bzw. als PL imWahlpflichtangebot gewählt werden. ZumErreichen der Gesamt-CP desModuls kann die Anzahl von 10 CP einmaligmit einer Studienleistung
überbucht werden.

³Es ist eine Lehrveranstaltung als Prüfungsleistung zu wählen. Alternativ können auch Prüfungsleistungen aus demWahlpflichtkatalog Allgemeiner Maschinenbau gewählt werden,
sofern sie nicht in den Wahlpflichtmodulen belegt werden. Die PL bildet die Modulnote.
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Regelungen zur Berufspraktischen Tätigkeit  
im Bachelor-Studiengang Maschinenbau  

§1  Allgemeine Bestimmungen 

1.1 In den Studiengang Maschinenbau ist eine Berufspraktische Tätigkeit eingeord-
net. Sie wird von der Hochschule RheinMain vorbereitet, begleitet und nachberei-
tet. Die Berufspraktische Tätigkeit wird in Zusammenarbeit von der Hochschule 
RheinMain und Unternehmen oder Institutionen - im folgenden Praxisstelle ge-
nannt - so durchgeführt, dass ein möglichst hohes Maß an Kenntnissen und 
praktischen Fähigkeiten im Einklang mit den Zielen nach § 2 erworben wird. 

1.2 Der Fachbereich Ingenieurwissenschaften der Hochschule RheinMain überträgt 
für diesen Studiengang alle die Berufspraktische Tätigkeit betreffenden Aufgaben 
und Entscheidungen einer oder einem Berufspraxisbeauftragten. 

1.3 Die oder der Studierende ist selbst für die Beschaffung des Praxisplatzes ver-
antwortlich. Die Hochschule RheinMain unterstützt die Beschaffung durch Infor-
mationen im Rahmen des Begleitseminars (siehe § 7). 

1.4 Sofern nicht genügend Praxisplätze zur Verfügung stehen und die oder der Stu-
dierende ihre oder seine erfolglosen Bemühungen nachgewiesen hat, kann im 
Ausnahmefall eine gleichwertige Ersatzleistung akzeptiert werden. Über Art und 
Durchführung entscheidet die bzw. der vom Prüfungsausschuss eingesetzte 
BPT-Beauftragte auf schriftlichen Antrag. Ein Anspruch auf Ersatzleistung be-
steht nicht. 

1.5 Im Ausnahmefall kann auf schriftlichen Antrag bei der oder dem Berufspraxisbe-
auftragten auch eine gleichwertige Werkstudierendentätigkeit als Berufsprakti-
sche Tätigkeit anerkannt werden. Dabei muss mindestens die Hälfte der nach-
zuweisenden Arbeitstage nach § 3 zusammenhängend in der Praxisstelle abge-
leistet werden. 

1.6 Die Entscheidungen nach 1.4 und 1.5 trifft die oder der Berufspraxisbeauftragte 
aufgrund eigener Sachkunde. 

1.7 Die Ausgestaltung der Berufspraktischen Tätigkeit wird auf der Grundlage eines 
Praktikumsvertrages zwischen Studierender oder Studierendem und Praxisstelle 
geregelt. 
Es gibt hierzu einen Mustervertrag, der im Sekretariat Maschinenbau und in 
Stud.IP erhältlich ist. Firmenspezifische Vertragsformulare sind zulässig, sofern 
sie inhaltlich die im Mustervertrag geforderten Vereinbarungen enthalten. 

§ 2 Ziele der Berufspraktischen Tätigkeit 

Die Ziele der Berufspraktischen Tätigkeit sind: 

 Orientierung im angestrebten Berufsfeld der Ingenieurin bzw. des Ingenieurs im 
Maschinenbau, 
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 Kennenlernen typischer technischer, organisatorischer und sozialer Zusammen-
hänge und 

 ingenieurmäßige Beteiligung am Arbeitsprozess anhand konkreter, fest umrisse-
ner Projekte und Abläufe. 

§ 3 Zeitpunkt und Dauer der Berufspraktischen Tätigkeit 

 

Die Berufspraktische Tätigkeit soll im 7. Studiensemester abgeleistet werden. Direkt 
im Anschluss an die Berufspraktische Tätigkeit ist die Bachelorarbeit (BA) vorgese-
hen, die im Idealfall im selben Unternehmen wie die Berufspraktische Tätigkeit statt-
findet. Es ist darauf zu achten, dass es eine klare zeitliche und inhaltliche Trennung 
zwischen Berufspraktischer Tätigkeit und Bachelorarbeit gibt.  

Die Berufspraktische Tätigkeit umfasst 18 Credit-Points und geht mit einem Drittel 
der Credit-Points in die Gesamtnote ein. Dies entspricht einer Arbeitsbelastung von 
ca. 540 Stunden bzw. 13,5 Wochen. Davon sind 12 Wochen, d.h. 60 volle Arbeits-
tage, zusammenhängend in der Praxisstelle abzuleisten (Ausnahme siehe Zif-
fer 1.5). Fehltage sind nachzuholen. 

Die verbleibenden 1,5 Wochen betreffen das hochschulgeleitete Begleitseminar. 

§ 4 Anmeldung und Zulassung zur Berufspraktischen Tätigkeit 

Die Berufspraktische Tätigkeit baut auf den in der Vorpraxis und im Studium erwor-
benen Kenntnissen auf. Voraussetzungen für die Zulassung zur Berufspraktischen 
Tätigkeit sind: 

 Die Nachweise über den Erwerb von 90 Credit-Points aus den Semestern 1-3 
und von 30 Credit-Points aus den Semestern 4-6. 

 Nachweis einer Praxisstelle durch Vorlage des Praktikumsvertrages und Nen-
nung einer oder eines Beauftragten der Praxisstelle nach 5.2 und 

 Nachweis der Teilnahme an den vorbereitenden Begleitseminaren. 

Vor Antritt der Berufspraktischen Tätigkeit in der Praxisstelle sind die Vorausset-
zungen bei der oder dem Berufspraxisbeauftragten nachzuweisen. Dies gilt auch für 
den Antritt einer nach 1.5 anrechnungsfähigen Werkstudierendentätigkeit.  

Die Hochschule RheinMain kann eine Praxisstelle ablehnen, wenn diese den Erfor-
dernissen nach § 6 nicht genügt oder die nach § 2 vorausgesetzte „ingenieurmäßi-
ge Beteiligung am Arbeitsprozess“ für die Studierende oder den Studierenden auf-
grund der ihr oder ihm übertragenen Aufgaben nicht sichergestellt ist. 

Nach erfolgreicher Prüfung aller Voraussetzungen wird die Studierende oder der 
Studierende zur Berufspraktischen Tätigkeit von der oder dem Berufspraxisbeauf-
tragten zugelassen.  
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§ 5 Praxisstellen, Praktikumsvertrag 
5.1 Vor Beginn der Berufspraktischen Tätigkeit schließt die Studierende oder der 

Studierende mit der Praxisstelle einen Praktikumsvertrag ab. Dieser Vertrag re-
gelt insbesondere: 

a) Die Verpflichtungen der Praxisstelle, die wie folgt konkretisiert sind: 

 Ausbildung entsprechend den Ziele der Berufspraktischen Tätigkeit nach § 2, 

 Benennung einer/eines Beauftragten für die Betreuung der Studierenden  
oder des Studierenden (vgl. 5.2) und 

 Ausstellung einer Bescheinigung mit detaillierten Angaben zu Inhalten und 
Ablauf, zeitlichem Umfang unter Angabe der Arbeits- und Fehltage, sowie Er-
folg der Berufspraktischen Tätigkeit durch Angabe einer Note gemäß Ziffer 
4.2 Absatz 6 der Besonderen Bestimmungen. 

b) Die Verpflichtungen der Studierenden oder des Studierenden, die wie folgt kon-
kretisiert sind: 

 Wahrnehmung der Ausbildungsmöglichkeiten, 

 sorgfältige Ausführung der übertragenen Aufgaben, 

 Befolgung der Anordnungen der Praxisstelle und der von ihr beauftragten 
Personen im Rahmen der Berufspraktischen Tätigkeit und 

 Einhaltung der für die Praxisstelle geltenden Ordnungen und Vorschriften 
(insbesondere Arbeitsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Schweigepflicht 
etc.) 

Die Studierende oder der Studierende unterliegt im gleichen Umfang der 
Schweigepflicht wie die in der Praxisstelle Beschäftigten. Dem steht die Anferti-
gung von Berichten zu Studienzwecken nicht entgegen.  

5.2 Die Betreuung der Studierenden oder des Studierenden erfolgt durch eine oder 
einen Beauftragte/n der Praxisstelle. Sie oder er regelt und überwacht die Ein-
weisung der Studierenden oder des Studierenden in die Arbeitsgebiete und Auf-
gaben und stellt sicher, dass eine fachspezifische Betreuung mit angemessener 
Qualifikation für Anleitung und Beratung zur Verfügung steht. 

§ 6 Tätigkeitsmerkmale in der Berufspraktischen Tätigkeit 

Die im Studium vermittelten Kenntnisse sollen auf die Lösung von Problemen aus 
der Praxis angewendet werden. Die Studierende oder der Studierende soll im Lauf 
der Berufspraktischen Tätigkeit an die berufliche Tätigkeit einer Maschinenbauinge-
nieurin oder eines Maschinenbauingenieurs herangeführt werden. Das Tätigkeitsfeld 
sollte schwerpunktmäßig in einem oder mehreren der folgenden Bereiche liegen: 

 Projektierung / Entwicklung / Konstruktion, 
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 Arbeitsvorbereitung / Produktionsplanung und -steuerung, Produktion / Montage 
und / oder 

 Prüffeld / Versuch / Qualitätssicherung 

§ 7 Inhalt und Form des Begleitseminars 

Das von der Hochschule RheinMain durchgeführte Begleitseminar dient der Vorbe-
reitung und dem Abschluss der Berufspraktischen Tätigkeit. 

Jede Studierende und jeder Studierende muss vor Antritt der Berufspraktischen Tä-
tigkeit ein Einführungsseminar besucht und an einem Abschlusskolloquium als Zuhö-
rerin oder Zuhörer teilgenommen haben sowie nach Abschluss der Berufsprakti-
schen Tätigkeit in einem weiteren Abschlusskolloquium selbst über ihre oder seine 
Berufspraktische Tätigkeit berichten. 

Das als Blockveranstaltung vorgesehene Einführungsseminar behandelt formale Be-
dingungen und Aspekte der Berufspraktischen Tätigkeit und vermittelt kommunikati-
ve, betriebliche und rechtliche Kenntnisse bezüglich der Praxisstelle, der möglichen 
Tätigkeitsfelder und des Berufslebens generell. 

Das ebenfalls als Blockveranstaltung vorgesehene Abschlusskolloquium dient der 
individuellen Präsentation der Arbeitsergebnisse und Erfahrungen der Studierenden 
sowie deren Diskussion und Bewertung. Das Abschlusskolloquium ist hochschulöf-
fentlich. 

Für das Abschlusskolloquium sind ausführlich kommentierte Präsentationsunterlagen 
mit einer Beschreibung der Inhalte der Berufspraktischen Tätigkeit anzufertigen. Die 
Präsentation wird im Rahmen des Abschlusskolloquiums gehalten und von der oder 
dem Berufspraxisbeauftragten bewertet.  

§ 8 Status der Studierenden während der Berufspraktischen Tätigkeit 

Während der Berufspraktischen Tätigkeit, die Bestandteil des Studiums ist, bleibt die 
Studierende oder der Studierende an der Hochschule RheinMain mit allen Rechten 
und Pflichten immatrikuliert. Auf Verlangen der Praxisstelle bestätigt die Hochschule 
RheinMain die Pflicht zur Ableistung der Berufspraktischen Tätigkeit durch Ausstellen 
einer entsprechenden Bescheinigung.  

§ 9  Haftung 

Die Studierenden sind während des Berufspraktischen Studiensemesters gesetzlich 
gegen Unfall versichert. Im Versicherungsfalle übermittelt die Praxisstelle eine Kopie 
der Anzeige an die Hochschule RheinMain. 

Die Studierenden sind während des Berufspraktischen Studiensemesters in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung beitragsfrei. 

Die Studierenden sind während des Berufspraktischen Studiensemesters nach den 
Bestimmungen der studentischen Krankenversicherung pflichtversichert. 
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Das Land Hessen bzw. die Hochschule RheinMain haftet nicht für entstandene 
Schäden. Es besteht jedoch die Möglichkeit des Haftpflichtversicherungsschutzes im 
Rahmen der vom Studentenwerk Frankfurt abgeschlossenen privaten Haftpflichtver-
sicherung. 

Den Studierenden wird der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung empfoh-
len. 

Die Studierenden haben sich für den Fall, dass die Berufspraktische Tätigkeit im 
Ausland absolviert wird, selbst darüber zu informieren, welche Krankenversicherung 
sie in ihrem Zielland benötigen und müssen für ausreichenden Versicherungsschutz 
sorgen. 

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz über die Hochschule RheinMain besteht 
während des Auslandsaufenthaltes nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit des Un-
fallversicherungsschutzes im Rahmen der vom Studentenwerk Frankfurt abgeschlos-
senen Unfallversicherung. Den Studierenden wird der Abschluss einer privaten Un-
fallversicherung empfohlen. 

Das Land Hessen bzw. die Hochschule RheinMain haftet nicht für während des Aus-
landsaufenthaltes entstandene Schäden. Eine Haftung ist jedoch im Rahmen der 
vom Studentenwerk Frankfurt abgeschlossenen Haftpflichtversicherung möglich. Den 
Studierenden wird der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung empfohlen.  

§ 10 Studiennachweis 

Der Nachweis über eine ordnungsgemäße Ableistung der Berufspraktischen Tätig-
keit wird durch die Präsentation der Tätigkeiten in der Berufspraktischen Tätigkeit im 
Rahmen des Abschlusskolloquiums und in der Regel durch die Vorlage des Zeugnis-
ses der Praxisstelle erbracht. 
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Diploma Supplement für den Studiengang  
Bachelor in Maschinenbau  
Studiengangspezifische Inhalte des Diploma Supplements 

zu  
Ziffer Deutscher Text Englischer Text 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation 
Bachelor of Engineering / B.Eng. 

Name of Qualification 
Bachelor of Engineering / B.Eng. 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer 
Maschinenbau 
Studienrichtung <gewählte Studienrichtung> 

Main Field(s) of Study 
Mechanical Engineering 
concentration <selected concentration> 

2.4 Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt  
hat  
Fachbereich Ingenieurwissenschaften 

Institution Administering Studies 
 
Faculty of Engineering 

2.5 Im Unterricht / in den Prüfungen verwendete 
Sprachen 
Deutsch, Englisch 

Language(s) of Instruction / Examination 
 
German, English 

3.1 Ebene der Qualifikation 
- Erster akademischer Grad 
- Gesamtzahl der erworbenen Credit-Points 

(ECTS): 210 

Level of Qualification 
- First academic degree 
- Total of credit points (ECTS) earned: 210 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
3,5 Jahre 

Official Length of Programme 
3.5 years 

3.3 Zugangsvoraussetzungen  
Hochschulzugangsberechtigung 

Access Requirements 
higher education entrance qualification 

4.1 Studienform.  
Vollzeit 

Mode of Study  
Full-time 

4.2 Anforderungen des Studiengangs / 
Qualifikationsprofil der Absolventin / des 
Absolventen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen 
über breites und integriertes Fachwissen, 
einschließlich der wissenschaftlichen 
Grundlagen auf dem neuesten 
Erkenntnisstand, der praktischen Anwendung 
und der Korrelation der unterschiedlichen 
Funktionen, sowie ein kritisches Verständnis 
der wichtigsten Theorien, Prinzipien und 
Methoden. Durch ihr allgemeines Verständnis 
des Maschinenbaus sind sie in der Lage, sich 
in die unterschiedlichsten Fragestellungen und 
Themen rasch einzuarbeiten und 
Lösungsstrategien für komplexe 
Aufgabenstellungen zu entwickeln und diese 

Programme Requirements / Qualification 
Profile of the Graduate 
 
Graduates have comprehensive and 
integrated expertise, including the most up-
to-date scientific knowledge, practical 
application and correlation of different 
methods, as well as a critical understanding 
of key theories, principles and methods. Their 
general understanding of mechanical 
engineering enables them to quickly 
familiarize themselves with a wide variety of 
issues and topics, in order to develop 
solution strategies for complex tasks and to 
critically weigh them up against each other. 
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kritisch gegeneinander abzuwägen.  
 
Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage, ihr Fachwissen auf die Praxis in 
verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus 
und ihrer Studienrichtung anzuwenden und 
hierfür relevante Informationen zu sammeln, 
zu bewerten und zu interpretieren, um 
wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten. 
Sie sind in der Lage, Problemstellungen zu 
modellieren, mathematisch zu beschreiben und 
auszuwerten, um theoretisch belastbare 
Entscheidungen zu treffen. Sie sind befähigt, 
weitgehend eigenständig forschungs- oder 
anwendungsorientierte Projekte im Bereich 
des Maschinenbaus durchzuführen und die 
Forschungsergebnisse darzulegen. 
 
In interdisziplinären Teams können die 
Absolventinnen und Absolventen komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen 
gegenüber Fachleuten und Fachfremden 
darlegen und mit ihnen weiterentwickeln. Sie 
sind befähigt, unterschiedliche Aufgaben 
innerhalb eines Teams zu übernehmen und 
dabei unterschiedliche Sichtweisen und 
Interessen anderer Beteiligter zu 
berücksichtigen und somit wesentlich zum 
Gesamterfolg des Teams beizutragen. Sie 
können ihre eigenen Fähigkeiten auf dem 
Gebiet des Maschinenbaus einschätzen und 
Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheiten 
autonom reflektieren und situationsadäquat 
und verantwortungsethisch entscheiden 
 
Für die Studienrichtung Fahrzeugtechnik 
erwerben sie zusätzlich Fachwissen und 
Kompetenzen zu folgenden Themenfeldern: 
Wesentliche Komponenten der 
Fahrzeugtechnik, Auslegung von Fahrwerken 
und Antrieben, aktueller 
Fahrzeugentwicklungsprozess in der 
Automobilindustrie 
 
Für die Studienrichtung Virtuelle Produkt- und 
Prozessentwicklung erwerben sie zusätzlich 
Fachwissen und Kompetenzen zu folgenden 
Themenfeldern: Methodische 
Produktentwicklung, virtuelle Validierung von 
Produktdesign und Funktionalität, sicherer 
Umgang mit Programmiersystemen der NC-
Bearbeitung und Robotik.  

 
 
Graduates are able to apply their expertise to 
practice in various areas of mechanical 
engineering and their concentration, 
collecting, evaluating and interpreting 
relevant information to derive scientifically 
based judgments. They are able to model 
problems, mathematically describe and 
evaluate them in order to make theoretically 
reliable decisions. They are able to conduct 
largely independent research or application-
oriented projects in the field of mechanical 
engineering and to present the research 
results. 
 
 
In interdisciplinary teams, graduates are 
able to present complex subject-related 
problems and solutions to professionals and 
non-specialists and to further develop them 
with those. They are capable of performing 
different tasks within a team, taking into 
account different views and interests of other 
stakeholders, and thus contribute 
significantly to the overall success of the 
team. They can assess their own abilities in 
the field of mechanical engineering and 
autonomously reflect design and decision 
options, in order to decide on the situation in 
an appropriate and responsible manner. 
 
 
For the specialization “Automotive 
Engineering” they additionally acquire 
specialist knowledge and competencies in the 
following subject areas: essential 
components of vehicle technology, design of 
chassis and drives, current vehicle 
development process in the automotive 
industry. 
 
For the specialization “Virtual Product and 
Process Development”, they also acquire 
specialist knowledge and skills in the 
following areas: Methods of product 
development, virtual validation of product 
design and functionality, sound expertise of 
programming systems for NC machining and 
robotics. 
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In der Studienrichtung Allgemeiner 
Maschinenbau vertiefen die Studierenden je 
nach Neigung und Interesse ihr Fachwissen 
und ihre Kompetenzen in den Bereichen 
Energietechnik, Fahrzeugtechnik, 
Luftfahrttechnik, Produktentwicklung, 
Simulation und/oder Produktion. 
 

Depending on their inclination and interest 
in the specialization “Mechanical 
Engineering”, the students deepen their 
knowledge and skills in the fields of power 
engineering, vehicle technology, aviation 
technology, product development, simulation 
and / or production 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 
Siehe Transcript of Records und Zeugnis für 
die Bewertung und das Thema der 
Abschlussarbeit 

Programme Details 
See Transcript of Records and graduation 
certificate (“Prüfungszeugnis”) for 
assessment and topic of thesis  

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Qualifiziert für die Zulassung zum Master-
Studium 

Access to further Studies 
Qualifies for admission to Master’s degree 

5.2 Beruflicher Status  
Nach dem Gesetz zum Schutze der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ (Hessisches 
Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz - 
HIngG -) vom 30.11.2015, darf der Titel 
„Ingenieurin/ Ingenieur“ geführt werden. 

Professional Status  
The degree entitles its holder to the legally 
protected professional title “Ingenieurin/ 
Ingenieur” (according to Hessisches 
Ingenieur- und Ingenieurkammergesetz - 
HIngG - of 30 November 2015). 
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